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Spruch der Woche

Die Kunst zu leben besteht darin, zu lernen, im Regen zu tanzen, anstatt auf die Sonne zu warten.

Mittwoch, 19.07.17 
 

20:00 Uhr 
 

Heimatabend  
 

mit der 

Trachtengruppe 
Todtmoos 

                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

im „Alten Kurpark“  
bei ungünstiger Witterung  

im Kurhaus Wehratal, Eintritt frei 
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Notruf 1 10

Polizeiposten St. Blasien 07672/922280

Muchenländerstr. 2

Montag, Mittwoch, Freitag 7:30 - 17:00 Uhr

Dienstag + Donnerstag 7:30 - 20:00 Uhr

Außerhalb der Dienstzeiten des 

Polizeipostens St. Blasien:

Polizeirevier Bad Säckingen 07761/9340

Feuerwehr/Rettungsdienst 112

Notfallnummer (wenn Hausarzt nicht 

erreichbar ist) 01805/19 29 2-4 30

Gift-Notruf Freiburg 0761/2 70-43 61

Wichtige Telefonnummern und Öff nungzeiten

Gemeindeverwaltung 

St.-Blasier-Straße 2 07674/8 48-0
Telefax: 07674/8 48-33
Öff nungszeiten:
Montag bis Freitag    8:30  - 11:30 Uhr
Dienstag 14:00 - 18:00 Uhr
Mittwoch 14:00 - 16:00 Uhr

Zentrale E-Mail-Anschrift für alle Abteilungen der 
Verwaltung: sekretariat@todtmoos.net
Weitere E-Mail-Anschriften  der Mitarbeiter der 
Verwaltung: www.todtmoos.net

Grundbuchamt
Montag bis Freitag 8:30 - 11:30 Uhr

Touristinformation
im Kurhaus Wehratal 07674/90 60-0
Telefax: 07674/90 60-25
Öff nungszeiten
Montag - Freitag 09:30 - 17:00 Uhr

Mai-Oktober zusätzlich:
Samstag und Sonntag 10:30-12:00 Uhr

Freibad „Aqua Treff “  0171/7774117
Mo - Di  9:00 - 19:00 Uhr
Mi   9:00 - 20:00 Uhr
Do   11:00 - 19:00 Uhr
Fr - So  9:00 - 19:00 Uhr
bei schlechtem Wetter  9:00 - 12:00 Uhr

Bauhof  07674/9 20 99-48
Telefax: 07674/9 20 99-49
Telefonisch am besten 
zu erreichen: 07:30 und 14:00 Uhr
Notfallbereitschaft außerhalb 
der Dienstzeiten:
Bauhofl eiter Herbert Morath 07754/12 66
Handy: 0175/7 22 53 93 bzw. 07674/9 20 69 75

Kläranlage 
Vordertodtmoos 07674/9 20 99-46
Telefax: 07674/9 20 99-47
Notfallbereitschaft Wasserversorgung 

außerhalb der Dienstzeiten:

Wassermeister 

Wolfgang Paul: 07674/83 72

Handy: 0175/7 22 53 92

bzw.  07674/9 20 69 78

Notfallbereitschaft Abwasserentsorgung 

außerhalb der Dienstzeiten:

Klärwärter Siegfried Opfer: 07674/81 69

Handy: 0175/7225396

Recyclinghof
Mittwoch 14:00 - 17:00 Uhr
Freitag 15:00 - 17:00 Uhr
Samstag 09:00 - 14:00 Uhr

Kurmittelhaus
Hauptstraße 1 07674/924924
Kurabteilung
Hauptstraße 11 07674/8613

Ökumenische öff entliche Bücherei
Grüntalstraße 2 (Pfarrzentrum)1. OG
 07674/92 08 82
Öff nungszeiten:
Montag 17:00  - 18:30 Uhr
Freitag 16:00  - 17:30 Uhr

Landratsamt Waldshut 07751/86 -0

Öff nungszeiten:
Montag u. Dienstag 08:30 - 12:30 Uhr
 13:30 - 18:00 Uhr
Mittwoch geschlossen
Donnerstag (durchgehend) 08:30 - 15:30 Uhr 
Freitag 08:30 - 12:30 Uhr

Müllabfuhr 07751/865432
Hotline Abfuhr Gelbe Säcke  0800/1223255

Primacom 
Kabelbetriebsgesellschaft mbH Co. KG 
Region Südwest - Haifa Allee 2 
- 55128 Mainz  0341/42372000 
E-mail: kundendienst@primacom.de 
Internet: www.primacom.de 

EnergieDienst AG
Service-Nummer  07623/921200
Störungs-Nummer  07623/921818

Verbraucherzentrale
Infotelefon (0,12 Euro/Minute) 0711/66 91 10
Montag bis Donnerstag 10:00 - 18:00 Uhr
Freitag  10:00 - 14:00 Uhr

Soziale Dienste

Sozialstation St. Blasien
Dorfhelferin-Einsatzleitung: 
07751/91999-44
mobil 0151/27654300
g.stessl@caritas-hochrhein.de
Montag - Freitag 08:00 - 09:00 Uhr

Ambulante Alten- und Krankenpfl ege, Haus-
wirtschaftliche Dienstleistungen, Betreuung 
dementer Menschen, Dorfhelferinnen, Essen 
auf Rädern, Hausnotruf
Montag–Freitag 8:30-12:30 Uhr

Pfl egedienst Henschke 07763/7622 
www.pfl ege-todtmoos.de
Ambulanter Pfl egedienst Todtmoos
Termine nach tel. Vereinbarung 
 
Blinden- und Sehbehindertenverein
Südbaden e.V., Freiburg
www.bsvsb.org 0761/36122

Caritasverband Hochrhein e.V. 
Waldshut-Tiengen 07672/48 18 82
Caritassozialdienst - Beratung in verschiedenen 
sozialen Belangen:(Petra Lohmann) Sprechstun-
de in St. Blasien in den Räumen der Sozialstati-
on, Friedhofstraße 8, 1. Stock: mittwochs, 13:30  
- 17:00 Uhr. Bei Bedarf sind Beratungen in Todt-
moos jederzeit möglich.

Diakonisches Werk Hochrhein
Waldtorstraße 1a, 79761 Waldshut-Tiengen 
 07751/83 04-0
Beratungsgespräche nach Vereinbarung
Dienstst. Bad Säckingen 07761/5535890
 08:00  - 09:00 Uhr

DRK-Servicestelle SeniorInnen Bad Säckingen

(Hausnotruf, Mobilruf, HaushaltsService, Mobiler 

Sozialer Dienst, Fahrdienst, Behördengänge, 

Pfl ege, Arztfahrten)

Telefon: 07761/920124

Deutsche Rentenversicherung

Beratungsstelle Waldshut 07751/8 95 80

Hospizdienst e.V. 07751/8 01 10

oder  07755/13 33

Arbeiterwohlfahrt

St. Blasien  07672/44 33

Bad Säckingen,  07761/24 80

Waldshut,  07751/9 11 20

Beratungsstelle für alters- und behinderten-

gerechtes Wohnen 

des LK Waldshut 07741/91 35 44

Hausnotruf für Neuinteressenten

(Frau Kießler) 07743/93 38 13

Alkohol- und Medikamentenprobleme

 07751/91 01 50

blv. Fachstelle Sucht - Jugend- & Drogenberatung 

Waldshut, Bogenstr. 4  07751/89 67 70

Sorgentelefon 

f. Erwachsene 07762/90 01

von 14:00  bis 23:00 Uhr 0800/1 11 01 11

Lerntherapeutische 

Kinder- u. Jugendhilfe e.V. 07672/48 13 48

Frauen- und Kinderschutzhaus 07751/35 53

Off ene Beratung „courage” 07751/91 08 43

Montag bis Freitag 09:00 - 11:00 Uhr

Donnerstag 17:00 - 19:00 Uhr

Kinder- und Jugendtelefon 0800/1 11 03 33

Sexueller Missbrauch - 

sexuelle Gewalt 07751/91 08 43
Hilfetelefon "Gewalt gegen Frauen"

kostenlose Telefonnummer  08000/116 016

donum vitae 07751/89 82 37

Waldshut, Rheinstraße 8 0172/7 33 16 04

Schwangerschaftsberatungsstelle und Bera-

tungsstelle für gesetzliche Schwangerschaftskon-

fl iktberatung 

Tierschutzverein Waldshut-Tiengen

Tierheim Steinatal 2 07741/684033

Handy Notruf-Nr. 0151/55414785

Kreismieterverein 

Waldshut e.V. Tel. u. Fax: 07751/37 90

 

Haus- und Grundeigentümerverein 

Waldshut-Tiengen e.V. 07751/76 76 

und  01801/60 50 60

Zweigstelle St. Blasien 07672/42 22/43 33

w-punkt

Wegweiser durch die Beratungsangebote 

der Wirtschaftsförderung, 

Hotline zum Ortstarif 01801/07 20 04

montags bis freitags 08:00  - 17:00 Uhr

oder im Internet www.w-punkt.de



   Freitag, den 14. Juli 2017  Seite 3

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger! 

Lagerfeuer

Am Wochenende veranstaltet der Musikverein Todtmoos-Weg e.V. sein traditionel-

les Lagerfeuer beim vereinseigenen Probelokal in Todtmoos-Weg. Die befreunde-

ten Musikvereine aus Hasel und Hochsal, die Kommental-Musikanten Epfenhofen 

und die Trachtenkapelle Aitern sorgen für die musikalische Unterhaltung. Für das 

leibliche Wohl ist wie immer bestens gesorgt. Die Musikerinnen und Musiker la-

den alle Einheimischen sowie Kur- und Feriengäste herzlich ein. Obwohl der Mu-

sikverein mit einem Festzelt gerüstet ist, wünsche ich schönes Wetter.

Heimatabend

Am Mittwoch, 19. Juli 2017 fi ndet im „Alten Kurpark“, bei ungünstiger Witterung im Kurhaus Wehratal ein 

Heimatabend mit unserer Trachtengruppe statt. Bei einem abwechslungsreichen Programm mit Tänzen, 

Liedern, Mundartgedichten und Glockenspiel wünsche ich Ihnen gute Unterhaltung. Die Trachtengruppe 

freut sich über viele Gäste und auch über Einheimische. Der Eintritt ist frei.

Ich lade Sie alle recht herzlich zu den Veranstaltungen ein und wünsche Ihnen allen ein erholsames 

Wochenende.

Ihre 

Janette Fuchs 

Bürgermeisterin 

Sprechzeiten der Bürgermeisterin 
Janette Fuchs 

Sehr geehrte Bürgerinnen und Bürger, 

der nächste Sprechtag fi ndet am 

Dienstag, 01. August 2017 in der Zeit 
von 16:00 bis 18:00 Uhr 

in meinem Amtszimmer im Rathaus statt. 

Damit möglichst viele Bürgerinnen und Bürger diesen Ter-
min wahrnehmen können, bitte ich zur besseren Planung 
um vorherige telefonische Terminvereinbarung mit Angabe 
Ihres Anliegens unter der Telefon-Nr. 07674/848-22. 

Vielen Dank! 

Weitere Sprechzeiten-Termine bis September 2017:

�� 29. August 2017
�� 26. September 2017

Ich freue mich auf Sie!

Ihre
Janette Fuchs
Bürgermeisterin

SANIERUNG VORDERTODTMOOS III 

TEIL 1 – WEHRATALSTRASSE 

Am Montag, 12. Juni 2017 sind die Arbeiten zum Ausbau der 
Wehratalstraße angelaufen. Die Arbeiten schreiten gut voran, 
so dass bereits Ende dieser Woche die erste Etappe bis auf die 
Asphaltdeckschicht und kleineren Anpassungsarbeiten fertig-
gestellt werden kann. 
  
Ab dem 17. Juli 2017 wird auf die nächste Bauetappe 2a um-
gestellt. Diese Etappe erstreckt sich von der Feuerwehrzufahrt 
bis auf Höhe der Wehratalhalle. Ebenfalls wird in diesem Jahr 
noch die Etappe 2b (Wehratalhalle bis Schwarzenbacherstra-
ße) umgesetzt, bevor im Jahr 2018 die dritte und letzte Etappe 
(Schwarzenbacherstraße bis Salesiaweg) realisiert wird. 

Mittarbeiter der Fa. Stoll Markus Priller (links) und 
Markus Mutter beim Einbau des Pfl asterbandes
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Informationen 
aus dem Rathaus

Personalien 
aus dem Rathaus 

Wir begrüßen Herrn Ludger Hofschrö-
er als neuen Mitarbeiter im Vollzugs-
dienst der Gemeinde Todtmoos. Er 
hat seine Tätigkeit am 16. Juni 2017 
bei uns aufgenommen. 

Herr Hofschröer wohnt mit seiner 
Ehefrau und Familie in Todtmoos. 

Wir freuen uns auf eine gute Zusam-
menarbeit mit unserem neuen Mitar-
beiter und Kollegen. 

  
 

Bundestagswahl 2017  

- Informationen und Broschüren in leichter Sprache 
  
Die Landeszentrale für politische Bildung (lpb) bietet unter www.
bundestagswahl-bw.de umfangreiche Informationen zur diesjähri-
gen Bundestagswahl, zum Wahlsystem, zu Parteien und Kandidie-
rende und allgemein zum Bundestag an. 
Diese Informationen können auch in leicht verständlicher Sprache 
sowohl auf der Homepage der Landeszentrale für politische Bildung 
wie auch in gedruckter Form in einem Heft nachgelesen werden. 
Entsprechende Informationen fi nden sich auch auf der Seite der 
Bundeszentrale für politische Bildung (bpb) unter http://www.bpb.
de/politik/wahlen/bundestagswahl-2017/ 

Das Heft der Landeszentrale „Einfach wählen gehen!“ in leichter 
Sprache ist auf dem Rathaus Todtmoos (Eingangsbereich zum Bür-
gerbüro) erhältlich. 
  
Zudem liegt dort für die Bundestagswahl 2017 ein „Leitfaden für 
Assistenzkräfte“ aus, der Betreuern von Menschen mit Behinderung 
Hilfestellung geben kann aber auch allen Interessierten eine gute 
Übersicht bietet z.B. über unser Wahlsystem, den Wahlvorgang und 
die Aufgaben des Bundestag. 

Urlaubszeit – Reisezeit!  

Sind Ihre Ausweispapiere noch gültig? 
  
Bitte überprüfen Sie Ihre Ausweise, damit Sie eventuell rechtzeitig 
neue Papiere beantragen können. Die Auslieferungszeit beträgt der-
zeit zwischen 14 Tagen und 3 Wochen, kann sich allerdings in den 
Stoßzeiten vor den Sommerferien verlängern. 
  
Gebühren: 
  
Neuer Personalausweis:  für unter 24jährige € 22,80 
 für über 24jährige €  28,80 
  
Reisepaß:  für unter 24 jährige € 37,50 
 für über 24 jährige € 60,-- 
  
Kinderreisepaß  bis 12 Jahre € 13,-- 
  
Express-Reisepässe (derzeit 69,50 € für unter 24jährige bzw. 91,-- € 
für über 24jährige) können ebenfalls beantragt werden, diese wer-
den in der Regel innerhalb von 5 Werktagen von der Bundesdrucke-
rei erstellt. 
  
Bei der Beantragung von Ausweispapieren ist ein biometrisches Foto 
vorzulegen. Dieses kann von jedem Fotogeschäft angefertigt werden. 
  
Beantragen können Sie die neuen Ausweise im Bürgerbüro der Ge-
meindeverwaltung Todtmoos, Telefon: 07674/848-21 
  
Öff nungszeiten: 
Montag-Freitag 8:30 Uhr – 11:30 Uhr sowie 
Dienstagnachmittag 14:00 Uhr – 18:00 Uhr und 
Mittwochnachmittag 16:00 Uhr – 18:00 Uhr 
 
  

Einsatz Mulchgerät in Todtmoos

- Info zur Förderung aus dem Landschaftspfl egeprogramm 2017 
Wie auch in den vergangenen Jahren hat die Gemeinde Todtmoos 
für den Einsatz des Mulchgerätes im Juli 2017 auf verschiedenen ge-
meindlichen und privaten landwirtschaftlichen Flächen Mittel aus 
dem Landschaftspfl egeprogramm beantragt.
Derzeit werden beim Landratsamt die Bewilligungsbescheide für alle 
vorliegenden Anträge abgewickelt. Vorab hat die Gemeindeverwaltung 
vom Amt für Umweltschutz nun die Nachricht erhalten, dass die Mit-
telzuweisungen in diesem Jahr gekürzt werden müssen (um ca. 40% 
laut erster Einschätzung), da im Regierungsbezirk Freiburg für 2017 eine 
Finanzierungslücke gegenüber den eingegangenen Anträgen besteht.
Bei der Bewilligung ist durch das Landratsamt daher eine Bewer-
tungsrangfolge zu berücksichtigen. So erhalten z.B. Projekte inner-
halb eines Naturschutzgebietes grundsätzlich Vorrang zu anderen 
Projekten. 
  
- Vorschau auf 2018
Bereits heute möchten wir darauf hinweisen, dass die Gemeindever-
waltung auch im kommenden Jahr wieder ein Unternehmen mit dem 
Mulchen von Gemeindefl ächen und privaten Flächen auf Gemarkung 
Todtmoos beauftragen wird. Voraussichtlich kann – sofern die För-
dervoraussetzungen vorliegen - für einen Teil dieser Flächen über die 
Landschaftspfl egerichtlinie wieder ein Förderantrag gestellt werden.
Der Gemeinde wurden bereits von verschiedenen Grundstücksei-
gentümern Flächen gemeldet, die jährlich gemulcht werden sollen. 
Sofern der Gemeindeverwaltung nichts Gegenteiliges gemeldet 
wird, werden diese Flächen auch für das Jahr 2018 wieder in den 
Auftrag aufgenommen.

Aufgrund der vorgegebenen Frist für den Förderantrag nach der 
Landschaftspfl egerichtlinie bitten wir, gewünschte Änderungen 
(Streichung von Flächen oder Aufnahme neuer Grundstücke) bis 
spätestens 19. Oktober 2017 der Gemeindeverwaltung zu melden.
Bitte beachten Sie, dass für Flächen, die bisher bereits zum jährlichen 
Mulchen angemeldet sind und die auch im nächsten Jahr wieder über 
die Gemeinde gemulcht werden sollen, keine Meldung erforderlich ist.    

Mobil in Todtmoos  

Wir bieten den Bürgerinnen und 
Bürgern den Fahrdienst „Mobiles 
Todtmoos“ für Arztbesuche und Be-
hördengänge, Besuche oder auch 
für die Erledigung von Einkäufen an. 
Die Fahrten sind nur innerhalb der Gemarkung Todtmoos von 
Montag bis Freitag 7:30 Uhr bis 18:30 Uhr möglich. Für Mobiles 
Todtmoos sind 4 Fahrer(innen) ehrenamtlich im Einsatz. 
Bitte melden Sie rechtzeitig Ihren Bedarf im Rathaus bei Frau We-
ber unter Tel.: 848-22 oder im Bürgerbüro unter Tel.: 848-21 an. 
Dort wird Ihnen gerne einen Fahrdienst vermittelt. 
Unser Angebot:
�� die Einrichtung soll vor allem solchen Personen dienen, die 

nicht auf die Hilfe von Angehörigen zurückgreifen können
�� Beförderung ausschließlich von hilfebedürftigen Personen
�� kein Krankentransport
�� kein Lieferservice
�� Fahrdienst nur innerhalb der Gemeinde (Gemarkung) 

Todtmoos
�� Fahrdienst nach rechtzeitiger Voranmeldung (keine kurzfris-

tige Inanspruchnahme)
�� die Fahrerin/der Fahrer verrichtet keine Tätigkeiten im Haushalt
 
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass diese Fahrten nicht 
kostenlos angeboten werden können, der geringe Eigenan-
teil ist ein Beitrag an die ehrenamtlichen Fahrerinnen und 
Fahrer zu den Unterhaltungskosten der Fahrzeuge. 
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Entwicklungsprogrammm Ländlicher Raum   

Das Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz hat 
das Jahresprogramm 2018 zum Entwicklungsprogramm Ländlicher 
Raum (ELR) ausgeschrieben: 
„Ziel der Programmausschreibung 2018 ist es, Impulse zur Nutzung 
innerörtlicher Flächen zu setzen. Studien zum Thema Wohnraum-
bedarf in Baden-Württemberg gehen auch im Ländlichen Raum 
in den nächsten Jahren von steigenden Bevölkerungszahlen aus. 
Die Schaff ung von zeitgemäßem und bezahlbarem Wohnraum ist 
gegenwärtig in den Städten und Gemeinden eine der zentralen 
Herausforderungen. Der Grundsatz „Innenentwicklung vor Außen-
entwicklung“ muss dabei in der kommunalen Baulandpolitik zum 
Regelfall werden. Gute innerörtliche Bausubstanz muss erhalten und 
zu zeitgemäßem Wohnraum umgebaut werden. Baufällige Gebäude 
hingegen können weichen und Platz für Neues schaff en. Deshalb 
werden im ELR 2018 prioritär Investitionen privater Haus- und Woh-
nungsbesitzer gefördert.“ 
  
Wir dürfen daher nochmals auf die seit dem vorletzten Jahr geltende 
Änderung für LEADER-Gemeinden mit Sanierungsgebieten hinweisen: 
  
Früher konnten innerhalb des Ortsteils Vordertodtmoos aufgrund des 
Sanierungsgebietes keine Vorhaben durch das ELR-Programm geför-
dert werden. Ausnahme war stets der Förderschwerpunkte „Arbeiten“, 
wenn sich das Vorhaben außerhalb des abgegrenzten Sanierungs-
gebietes befand. Für den Ortsteil, der in das städtebauliche Erneue-
rungsprogramme aufgenommen war, konnte man daher nur gewerb-
liche Anträge einreichen, sofern diese außerhalb des abgegrenzten 
Sanierungsgebietes lagen. Mit der Änderung für LEADER-Gemeinden 
können nun auch alle anderen Projekte in Vordertodtmoos - also auch 
kommunale Projekte und Wohnprojekte - außerhalb des Sanierungs-
gebietes gefördert werden.
Innerhalb des abgegrenzten Sanierungsgebietes gibt es nach wie 
vor keine ELR-Förderung. 
  
Die Ausschreibung des Jahresprogramms 2018 sowie die für die 
Antragstellung notwendigen aktuellen Formulare können unter fol-
gender Internetadresse abgerufen werden https://rp.baden-wuert-
temberg.de/Themen/Land/ELR/Seiten/ELR-Antragstellung.aspx. 
  
Wer 2018 eine Maßnahme beginnen will, muss den konkreten För-
derantrag mit den Unterlagen (z.B. Maßnahmenbeschreibung, Fir-
menkonzept, Kostenvoranschlag, Pläne, Baugenehmigung) jeweils 
5-fach bis spätestens 15. September 2017 beim Bürgermeisteramt 
Todtmoos, St. Blasier Str. 2 (Hauptamt, 1.OG), einreichen. 
Es wird darauf hingewiesen, dass die erforderlichen Unterlagen zum 
genannten Zeitpunkt vollständig vorliegen müssen. 
  
Zur Antragstellung für das Programmjahr 2018 sind die neu erarbei-
teten Vordrucke zu verwenden, die unter o.g. Link zu fi nden sind. 
Dieser Link wird bei Bedarf durch die Gemeindeverwaltung auch per 
e-mail übermittelt.  
 
 

 
 

Aus dem Gemeinderat

Aus dem Gemeinderat 

Informationen aus der öff entlichen Gemeinderatsitzung 
am 04.07.2017 
  
1.  Landessanierungsprogramm Vordertodtmoos III 
 Ausbau/ModernisierungWehratalstraße 
 Vorstellung des neuen Projektleiters und der Planung 

Die Vorsitzende begrüßte zu diesem Tagesordnungspunkt die 
Herren Ralf Mülhaupt und Andree Binninger vom Büro Tillig 
Ingenieure aus Dogern. Herr Binninger stellte als neuer Pro-
jektleiter der Sanierungsmaßnahme Vordertodtmoos III den 
Anwesenden die einzelnen Bauabschnitte vor und ging da-
bei insbesondere auf den ersten Bauabschnitt in der Wehra-
talstraße ein. Die Ausbaulänge liegt bei insgesamt 660 m. Die 
Kreuzungsbereiche bei der Schwarzenbacher Straße und bei 
der Einmündung in die Wehratalstraße werden großzügig aus-
gebaut, so dass größere Fahrzeuge leicht passieren können. 
Die Fußgänger sollen durch den neuen Kurpark in Richtung 
Jägermatt geleitet werden. Entlang der Straße wird es keine 
Längsparkplätze mehr geben. Gegenüber der Wehratalstraße 
werden 27 neue Stellplätze angelegt und beim Friedhof 18 
Stellplätze. Zusammen mit weiteren Parkplätzen im Gebiet 
Vordertodtmoos III sind insgesamt 71 Stellplätze vorgesehen. 
Herr Binninger gab außerdem Informationen zur Erneuerung 
der Kanalisation und der Wasserversorgung und erläuterte, 
dass die Straßenbeleuchtung komplett erneuert wird und eine 
LED Beleuchtung analog zum Ortszentrum vorgesehen ist.
Derzeit werden durch die Baufi rma die Arbeiten zwischen der 
Einmündung von der Landstraße bis zur Feuerwehrzufahrt 
durchgeführt. Ab dem 17. Juli wird man die Arbeiten von der 
Feuerwehrzufahrt bis zur Schwarzenbacher Straße fortführen. 
Nach aktuellem Stand liegt man etwa 15 % unter der Kostenbe-
rechnung. Er äußerte sich zuversichtlich, dass man die Maßnah-
me im Kostenrahmen abrechnen kann. 
Die Vorsitzende dankte den Herren Mülhaupt und Binninger 
für deren Ausführungen und wies darauf hin, dass jeden Mitt-
woch um 9:00 Uhr ein Jour Fix- Termin mit dem Bauleiter statt-
fi nden wird. 

    
2. Verbindungsloipe St. Antoni - Bernau 
    Beschluss über - Fortführung des Angebotes 
 - Beschilderung 
 - Ausbau Panoramaweg   

Zu diesem Tagesordnungspunkt begrüßte die Vorsitzende Herrn 
Andreas Mutterer vom Loipenverein Rot-Kreuz-Loipe Bernau 
e.V.. Im vergangenen Winter wurde das Pilotprojekt Verbin-
dungsloipe Sankt Antoni – Bernau gestartet. Herr Mutterer er-
läutert, dass es ein niederschlagsarmer und kurzer Winter war. 
Der Verein war an 39 Tagen im Einsatz. Von den insgesamt 450 
Einsatzstunden war man knapp 55 Stunden auf Gemarkung 
Todtmoos. Der Gemeinde Todtmoos wurden für das Spuren 
der Loipen 6.344,00 € in Rechnung gestellt. Aus Sicht des Loi-
penvereins ist die Verbindungsloipe durchweg positiv zu se-
hen. Auch von Gästen kam positive Resonanz. Er könnte sich 
vorstellen, auch zusätzliche Strecken auf Gemarkung Todt-
moos zu präparieren. Sofern auch das Gebiet Schwarzenbach 
künftig gespurt werden soll, bräuchte man jedoch Vorlaufzeit. 
Herr Mutterer könnte sich auch einen Ausbau des Panorama-
weges vorstellen (als Wanderweg). Hierzu wäre eine Verbrei-
terung um 1 m und die Entfernung von Bäumen notwendig.
Für die Verbindungsloipe ist eine neue einheitliche Beschilde-
rung angedacht. Diese neue Verbindung könnte eventuell durch 
den Naturpark Südschwarzwald bezuschusst werden. Der Anteil 
für Todtmoos (ohne Zuschuss) würde bei 1.266,00 € liegen. 
Nach eingehender Diskussion im Gemeinderat über das neue 
Loipenangebot und insbesondere über den Ausbau des Pano-
ramaweges beschloss der Gemeinderat mehrheitlich, das An-
gebot der Verbindungsloipe Sankt Antoni – Bernau grundsätz-

Sommerpause Mitteilungsblatt 2017

Wir weisen darauf hin, dass in den Wochen 31, 32 und 33 kein Mit-
teilungsblatt erscheint. Das letzte Mitteilungsblatt vor der Som-
merpause erscheint am kommenden Freitag, 28.07.2017.

Das erste Mitteilungsblatt nach der Sommerpause erscheint am 
25. August 2017 (Redaktionsschluss 22. August 2017, 16.00 Uhr).

Aus gegebenem Anlass möchten wir auf den für unser Mit-
teilungsblatt gültigen Redaktionsschluss hinweisen: immer 
Dienstags 10:00 Uhr!!!  

Wir bitten um Beachtung!
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lich beizubehalten. Details zum Umfang bzw. einer etwaigen 
Erweiterung sollen später in einer Kooperationsvereinbarung 
geregelt werden auch der einheitlichen Neubeschilderung 
wurde durch den Gemeinderat mehrheitlich zugestimmt, wo-
bei die genauen Bezeichnungen auf den Schildern mit der Ge-
meinde Todtmoos abgestimmt werden müssen. 
Eine Entscheidung über den Ausbau des Panoramaweges wur-
de durch den Gemeinderat zurückgestellt. 

3.  Erlass der Feuerwehrkostenersatzsatzung  
Dem Gemeinderat wurde der Entwurf einer Feuerwehr-Kos-
tenersatz-Satzung vorgestellt. Der Erlass der Feuerwehr-Kos-
tenersatz-Satzung wurde durch den Gemeinderat beschlossen 
(Die Satzung ist in dieser Ausgabe des Mitteilungsblattes ab-
gedruckt). 

    
4.  Änderung der Wasserversorgungssatzung 
 Anpassung der Zählerbezeichnung auf EU-Standard 

Der Gemeinderat beschloss die Änderung der Wasserversor-
gungssatzung, die nun die Anpassung der Zählerbezeichnung 
auf EU Standard enthält (siehe Bekanntmachung in dieser Aus-
gabe des Mitteilungsblattes). 

  
5.  Breitbandversorgung  
    Beschluss über die Änderung der Vereinbarung mit der 
 IKZ- Dachsberg 

Bei der Vereinbarung der interkommunalen Zusammenarbeit 
(IKZ) war eine Änderung erforderlich, damit der Zuschussantrag 
für die Breitbandversorgung weiter bearbeitet werden kann. 
Der Gemeinderat stimmte der Änderung der Vereinbarung mit 
der IKZ – Dachsberg zu. 

 
6.  Renovierung Kapelle Todtmoos - Strick 
    Auftragsvergabe 

Der Gemeinderat stimmte der Auftragsvergabe an den wirt-
schaftlich günstigsten Bieter, Fachfi rma Gipser Nier zu (Ange-
botspreis 5.366,90 €) 

    
7.  Beschluss über neue Standorte der Telekomverteiler im 
 Hauptort 

Durch die Telekom werden neue Standorte der Telekomvertei-
ler im Hauptort benötigt. Von den vorgeschlagenen Standor-
ten stimmte der Gemeinderat einem Standort im Alten Kurpark 
zu. Für den vorgesehenen Standort am Sparkassenplatz soll die 
Telekom dagegen eine Alternative suchen. 

    
8.  Vorstellung Betreiberkonzept Wohnmobilstellplatz 
 Beschluss über die Ausschreibung Verpachtung 
 Wohnmobilstellplatz 

Die Vorsitzende teilte zunächst mit, dass durch das Kommunal-
amt empfohlen wurde einen Beschluss zu fassen, dass die Ver-
pachtung des Wohnmobilplatzes ausgeschrieben wird. 
Der Gemeinderat war sich nach eingehender Diskussion darin 
einig, dass bei der Ausschreibung auf ein bereits vorliegendes 
Konzept verwiesen wird, an dem sich der Bewerber orientieren 
muss. Der Gemeinderat beschloss mehrheitlich, die Verpach-
tung des Wohnmobilplatzes auszuschreiben. 

    
9.  Baugesuche  

-  Antrag zur Erstellung eines Gartenhauses als Fertighaus in 
 Holzbauweise, Grundstück Flst.Nr. 5426, Buchenweg 3
Der Gemeinderat stimmte dem vorliegenden Bauvorhaben 
und dem Antrag auf Ausnahme zu. 

 
10.  Bekanntgabe der Beschlüsse aus nichtöff entlicher Sitzung 

Es waren keine Beschlüsse aus nichtöff entlicher Sitzung be-
kannt zu geben 
    

11. Bekanntgaben der Verwaltung 
–  Die Gemeinde hat vom Landratsamt einen Zwischenbe-

scheid erhalten, wonach die Gemeinde für die Feuerwehr-
Drehleiter Ausgleichsstockmittel in Höhe von 250.000 € er-
halten wird. Die Fachförderung liegt bei 189.000 €, so dass 
bei der Gemeinde ein Eigenanteil von 102.490,05 € verbleibt. 

–  Vor dem Parkhotel wurden drei Pfl anzkübel zur Auswahl für 
Neuanschaff ungen aufgestellt. Die Vorsitzende bat die Ge-
meinderäte darum, sich die Tröge bis zur nächsten Gemein-
deratssitzung anzuschauen. 

–  Für den Mannschaftstransportwagen (MTB) hat die Ge-
meinde einen Zuwendungsbescheid über 12.500,00 € er-
halten. Der Eigenanteil von 10.000,00 € ist entsprechend im 
Haushalt eingestellt. 

–  Derzeit wird wieder die Luftqualität im heilklimatischen 
Kurort überprüft. Hierfür wurden beim Sparkassenplatz 
und im neuen Kurpark Messstationen aufgestellt. 

–  Bei der Ferienwelt Südschwarzwald fand eine überörtliche 
Prüfung statt. Es gab keine Beanstandungen. 

–  Die Vorsitzende dankte ihren Stellvertretern für deren gute 
Vertretung während ihres Urlaubs. 

Amtliche 
Bekanntmachungen §

BEKANNTMACHUNG 

zur öff entlichen Sitzung der Verbandsversammlung des Gemeinde-
verwaltungsverbandes 
  
am Montag, 24. Juli 2017,  fi ndet die nächste öff entliche Sitzung 
der Verbandsversammlung des Gemeindeverwaltungsverbandes im 
Rathaus St Blasien, Sitzungszimmer statt. 
Beginn ist um 12:00 Uhr. 
  
TAGESORDNUNG 
  
1. Beratung und Entscheidung über die punktuelle Änderung des 

Flächennutzungsplanes im Parallelverfahren im Zuge der Auf-
stellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes in Bernau, 
Kaiserberg Panoramahütte  

2. Verschiedenes, Wünsche und Anträge  
  
Die Bevölkerung ist recht herzlich zur öff entlichen Gemeinderatssit-
zung eingeladen. 
  
Stefan Dorfmeister 
Bürgermeister 
 

  

Die Gemeinde 79682 Todtmoos sucht für Ihren 
Wohnmobilstellplatz einen Betreiber.   

Der Wohnmobilstellplatz wird derzeit ausgebaut und wird nach Fer-
tigstellung 15 Stellplätze, eine zentrale Ver- und Entsorgungsstation, 
Einzelplatzstrom-/ Frischwasserver- und Grauwasserentsorgung, 
einen Grillplatz sowie ein Betriebsgebäude mit Sanitärräumen und 
Aufenthaltsraum (für Kiosk geeignet) umfassen. 
  
Bis zum Herbst 2017 soll die erste Ebene mit 5 Stellplätzen fertigge-
stellt sein. 
Die zweite Ebene mit 10 Stellplätzen wird spätestens 2019 fertig aus-
gebaut sein. 
  
Sollten Sie interessiert sein wenden Sie sich für weitere Informatio-
nen bitte an 
Uwe Bonow, Rechnungsamtsleiter 
Telefon: 07674/84836 
e-mail:  uwe.bonow@todtmoos.net 
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Anlage 5 (zu § 20 Abs. 1 BWO) 
 

 

Bekanntmachung 
 

der Gemeindebehörde über das Recht auf Einsicht in das  
Wählerverzeichnis und die Erteilung von Wahlscheinen für die Wahl zum  

19. Deutschen Bundestag am 24. September 2017 
 
 

1. Das Wählerverzeichnis zur Bundestagswahl für die Gemeinde   

 
Todtmoos 

 

 wird in der Zeit vom 4. September 2017 bis 8. September 2017 während der allgemeinen Öffnungszeiten  
 

 

bei der Gemeindeverwaltung Todtmoos, St. Blasier Str. 2, Bürgerbüro (im Erdgeschoss – barrierefrei) 
 

 für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten. Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit oder Voll-
ständigkeit der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Daten überprüfen. Sofern ein Wahlbe-
rechtigter die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis eingetragenen 
Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder 
Unvollständigkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf Überprüfung besteht nicht hin-
sichtlich der Daten von Wahlberechtigten, für die im Melderegister ein Sperrvermerk gemäß § 51 Absatz 1 
des Bundesmeldegesetzes eingetragen ist. 

 

 Das Wählerverzeichnis wird im automatisierten Verfahren geführt. Die Einsichtnahme ist durch ein Daten-
sichtgerät möglich. 

 

 Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist oder einen Wahlschein hat. 
 
2. Wer das Wählerverzeichnis für unrichtig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 4. September 2017 bis 

zum 8. September 2017, spätestens 

am 8. September 2017 bis 
 

 
 

11.30  Uhr 
 
bei der Gemeindebehörde  
 

im Rathaus Todtmoos, St. Blasier Str. 2, Todtmoos (Bürgerbüro)  
 Einspruch einlegen. 
 

 Der Einspruch kann schriftlich oder durch Erklärung zur Niederschrift eingelegt werden. 
 
3. Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, erhalten bis spätestens zum 3. September 

2017 eine Wahlbenachrichtigung. 
 

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahlberechtigt zu sein, muss Einspruch gegen 
das Wählerverzeichnis einlegen, wenn er nicht Gefahr laufen will, dass er sein Wahlrecht nicht ausüben 
kann. 

 

Wahlberechtigte, die nur auf Antrag in das Wählerverzeichnis eingetragen werden und die bereits einen 
Wahlschein und Briefwahlunterlagen beantragt haben, erhalten keine Wahlbenachrichtigung. 

 
4. Wer einen Wahlschein hat, kann an der Wahl im Wahlkreis 
 

 

Nr. 288, Waldshut 
 

durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlraum (Wahlbezirk) dieses Wahlkreises  
oder  
durch Briefwahl teilnehmen. 

 

5.  Einen Wahlschein erhält auf Antrag 
5.1  ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 
5.2  ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter, 

a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die Antragsfrist auf Aufnahme in das Wählerver-
zeichnis nach § 18 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 3. September 2017) oder die Einspruchsfrist 
gegen das Wählerverzeichnis nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung (bis zum 8. September 2017) 
versäumt hat, 

b) wenn sein Recht auf Teilnahme an der Wahl erst nach Ablauf der Antragsfrist nach § 18 Abs. 1 der Bun-
deswahlordnung oder der Einspruchsfrist nach § 22 Abs. 1 der Bundeswahlordnung entstanden ist, 

c) wenn sein Wahlrecht im Einspruchsverfahren festgestellt worden und die Feststellung erst nach Ab-
schluss des Wählerverzeichnisses zur Kenntnis der Gemeindebehörde gelangt ist. 
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Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetragenen Wahlberechtigten bis zum 22. September 
2017, 18.00 Uhr, bei der Gemeindebehörde mündlich, schriftlich oder elektronisch beantragt werden.  
 
Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht 
zumutbaren Schwierigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, gestellt 
werden. 
 
Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der beantragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann 
ihm bis zum Tage vor der Wahl, 12.00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden. 
 
Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte können aus den unter 5.2 Buchstabe a bis c 
angegebenen Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis zum Wahltage, 15.00 Uhr, 
stellen. 
 
Wer den Antrag für einen anderen stellt, muss durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, 
dass er dazu berechtigt ist. Ein behinderter Wahlberechtigter kann sich bei der Antragstellung der Hilfe einer 
anderen Person bedienen. 

 
6. Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte 

- einen amtlichen Stimmzettel des Wahlkreises, 
- einen amtlichen blauen Stimmzettelumschlag, 
- einen amtlichen, mit der Anschrift, an die der Wahlbrief zurückzusenden ist, versehenen roten Wahlbrief- 

umschlag und 
- ein Merkblatt für die Briefwahl. 
 
Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen anderen ist nur möglich, wenn die Berech-
tigung zur Empfangnahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachgewiesen wird 
und die bevollmächtigte Person nicht mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der Gemeindebe-
hörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmäch-
tigte Person auszuweisen. 
 
Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief mit dem Stimmzettel und dem Wahlschein so rechtzeitig 
an die angegebene Stelle absenden, dass der Wahlbrief dort spätestens am Wahltage bis 18.00 Uhr ein-
geht. 
 
Der Wahlbrief wird innerhalb der Bundesrepublik Deutschland ohne besondere Versendungsform  

ausschließlich von   

 

der Deutschen Post AG 

unentgeltlich befördert. 
Er kann auch bei der auf dem Wahlbrief angegebenen Stelle abgegeben werden.  

 
 

Todtmoos, den 14.Juli 2017 
  

Janette Fuchs 
Bürgermeisterin  
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Satzung zur Regelung des Kostenersatzes für 
Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr der Ge-
meinde Todtmoos 

(Feuerwehr-Kostenersatz-Satzung – FwKS) vom 14.07.2017 

Aufgrund von § 4 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg 
(GemO) in der derzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 34 Ab-
satz 4 des Feuerwehrgesetzes (FwG) in der derzeit gültigen Fassung 
hat der Gemeinderat der Gemeinde Todtmoos am 04.07.2017 fol-
gende Satzung über den Kostenersatz für die Leistungen der Freiwil-
ligen Feuerwehr beschlossen: 

§ 1: Geltungsbereich 
(1)  Diese Satzung regelt die Kostenersatzpfl icht für die Leistungen 
 der Freiwilligen Feuerwehr Todtmoos (im Folgenden Feuer-
 wehr genannt). 
(2)  Ersatzansprüche nach anderen Vorschriften bleiben unberührt. 
  
§ 2: Aufgaben der Feuerwehr 
(1)  Die Feuerwehr hat 

1.  bei Schadenfeuer (Bränden) und öff entlichen Notständen 
Hilfe zu leisten und den Einzelnen und das Gemeinwesen 
vor hierbei drohenden Gefahren zu schützen und 

2.  zur Rettung von Menschen und Tieren aus lebensbedrohli-
chen Lagen technische Hilfe zu leisten. 

Ein öff entlicher Notstand ist ein durch ein Naturereignis, einen Un-
glücksfall oder dergleichen verursachtes Ereignis, das zu einer ge-
genwärtigen oder unmittelbar bevorstehenden Gefahr für das Le-
ben und die Gesundheit von Menschen und Tieren oder für andere 
wesentliche Rechtsgüter führt, von dem die Allgemeinheit, also eine 
unbestimmte und nicht bestimmbare Anzahl von Personen, un-
mittelbar betroff en ist und bei dem der Eintritt der Gefahr oder des 
Schadens nur durch außergewöhnliche Sofortmaßnahmen beseitigt 
oder verhindert werden kann. 
  
(2)  Die Feuerwehr kann ferner durch die Gemeinde beauftragt 

werden 
1.  mit der Abwehr von Gefahren bei anderen Notlagen für 

Menschen, Tiere und Schiff e und 
2.  mit Maßnahmen der Brandverhütung, insbesondere der 

Brandschutzaufklärung und -erziehung sowie der Brandsi-
cherheitswache. 

  
§ 3: Kostenersatzpfl icht 
(1)  Einsätze der Feuerwehr nach § 2 Absatz 1 sind unentgeltlich, 

soweit nicht in Satz 2 etwas anderes bestimmt ist. 
(2)  Kostenersatz wird verlangt: 

1.  vom Verursacher, wenn er die Gefahr oder den Schaden 
vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt hat, 

2.  vom Fahrzeughalter, wenn der Einsatz durch den Betrieb 
von Kraftfahrzeugen, Anhängefahrzeugen, Schienen-, Luft- 
oder Wasserkraftfahrzeugen verursacht wurde, 

3.  vom Betriebsinhaber für Kosten der Sonderlösch- und -ein-
satzmittel, die bei einem Brand in einem Gewerbe- oder 
Industriebetrieb anfallen, 

4.  vom Betreiber, wenn die Gefahr oder der Schaden beim 
Umgang mit Gefahrstoff en oder wassergefährdenden Stof-
fen für gewerbliche oder militärische Zwecke entstand, 

5.  von der Person, die ohne Vorliegen eines Schadensereignis-
ses die Feuerwehr vorsätzlich oder infolge grob fahrlässiger 
Unkenntnis der Tatsachen alarmiert hat, 

6.  vom Betreiber, wenn der Einsatz durch einen Alarm einer 
Brandmeldeanlage oder einer anderen technischen Anlage 
zur Erkennung von Bränden oder zur Warnung bei Bränden 
mit automatischer Übertragung des Alarms an eine ständig 
besetzte Stelle ausgelöst wurde, ohne dass ein Schaden-
feuer vorlag, 

7.  vom Fahrzeughalter, wenn der Einsatz durch einen Notruf 
ausgelöst wurde, der über ein in einem Kraftfahrzeug instal-
liertes System zum Absetzen eines automatischen Notrufs 
oder zur automatischen Übertragung einer Notfallmeldung 
an eine ständig besetzte Stelle eingegangen ist, ohne dass 
ein Schadensereignis im Sinne von § 2 Absatz 1 FwG vorlag. 

In den Fällen der Nummern 1 und 5 gelten § 6 Absätze 2 und 3 des 
Polizeigesetzes des Landes Baden-Württemberg (PolG) entspre-
chend. 
  
(2)  Für Einsätze nach § 2 Absatz 2 wird Kostenersatz verlangt. Kosten-
 ersatzpfl ichtig ist 

1.  derjenige, dessen Verhalten die Leistung erforderlich gemacht 
hat; § 6 Absätze 2 und 3 des PolG gelten entsprechend, 

2.  der Eigentümer der Sache, deren Zustand die Leistung er-
forderlich gemacht hat, oder derjenige, der die tatsächliche 
Gewalt über eine solche Sache ausübt, 

3.  derjenige, in dessen Interesse die Leistung erbracht wurde, 
4.  abweichend von den Nummern 1 bis 3 der Fahrzeughalter, 

wenn der Einsatz durch den Betrieb vom Kraftfahrzeugen, 
Anhängefahrzeugen, Schienen-, Luft- oder Wasserkraft-
fahrzeugen verursacht wurde. 

(3)  Ersatz der Kosten soll nicht verlangt werden, soweit dies eine 
unbillige Härte wäre oder im öff entlichen Interesse liegt. 

  
§ 4: Überlandhilfe 
Bei Überlandhilfe im Sinne von § 26 FwG gilt der „Öff entlich-rechtli-
che Vertrag zur Regelung der gemeindeübergreifenden gegenseiti-
gen Hilfe der Feuerwehren des Landkreises Waldshut“ in seiner zum 
Einsatzzeitpunkt gültigen Fassung. 
  
§ 5: Höhe des Kostenersatzes 
(1)  Der Kostenersatz wird in Stundensätzen für Einsatzkräfte und 

Feuerwehrfahrzeuge nach Maßgabe des § 34 Absätze 4 bis 8 
FwG erhoben. Die Höhe der Kostenersätze ergibt sich aus dem 
in der Anlage zu dieser Satzung beigefügten Verzeichnis. 

(2)  Für die Erhebung der Kosten für Einsatzkräfte werden Durch-
schnittssätze festgelegt.

 Soweit für Einsatzkräfte Lohnersatzforderungen geltend ge-
macht werden, werden die tatsächlich entstanden Lohnersatz-
leistungen in Rechnung gestellt.

(3)  Für die normierten und mit diesen vergleichbaren Feuerwehr-
fahrzeugen gelten gemäß § 34 Absatz 8 FwG die pauschalen 
Stundensätze der Verordnung des Innenministeriums Baden-
Württemberg über den Kostenersatz für Einsätze der Feuer-
wehr (VOKeFw) in der jeweils geltenden Fassung. Für die übri-
gen Fahrzeuge ergeben sich die Kostenersätze aus dem in der 
Anlage zu dieser Satzung beigefügten Verzeichnis.

(4)  Die Einsatzdauer beginnt
1.  bei den Kosten für Einsatzkräfte mit der Alarmierung (Be-

ginn des Einsatzes) und endet nach Wiederherstellung der 
Einsatzbereitschaft einschließlich der notwendigen Aufräu-
mungs- und Reinigungszeiten.

2.  bei Fahrzeugen mit der Abfahrt aus dem Feuerwehrgerä-
tehaus und endet nach der Wiederherstellung der Einsatz-
bereitschaft einschließlich Reinigungs-, Prüfungs-, Repa-
ratur- und sonstiger Zeiten, die sich daraus ergeben, dass 
Feuerwehrfahrzeuge wieder einsatzfähig gemacht werden.

(5)  Die Stundensätze werden halbstundenweise abgerechnet. An-
gefangene Stunden werden bis zu 30 Minuten auf halbe Stun-
den, darüber hinaus auf volle Stunden aufgerundet.

(6)  Daneben kann Ersatz verlangt werden für
1.  von der Gemeinde für den Einsatz von Hilfe leistenden Ge-

meinde- und Werkfeuerwehren oder anderen Hilfe leisten-
den Einrichtungen und Organisationen erstattete Kosten,

2.  die Kosten der Sonderlösch- und Einsatzmittel nach § 3 Ab-
satz 1 Satz 2 Nr.3,

3.  sonstige durch den Einsatz verursachte notwendige Kosten 
und Auslagen. Hierzu gehören insbesondere die durch die 
Hilfeleistung herangezogener und nicht durch Nr. 1 erfass-
ter Dritter, die Verwendung besonderer Lösch- und Einsatz-
mittel und die Reparatur oder den Ersatz besonderer Aus-
rüstungen entstandenen Kosten und Auslagen. 

  
§ 6: Entstehen, Festsetzung und Fälligkeit der Kostenschuld
(1)  Die Verpfl ichtung zum Kostenersatz entsteht mit Beendigung 

der Inanspruchnahme der Feuerwehr.
(2)  Der Kostenersatz wird durch Verwaltungsakt festgesetzt.
(3)  Der Kostenersatz wird zu dem im Kostenbescheid genannten 

Zeitpunkt fällig.



Seite 10  Freitag, den 14. Juli 2017   

§ 7: Inkrafttreten
Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer öff entlichen Bekanntmachung 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die ‚Gebührenordnung für die Inanspruch-
nahme der Freiwilligen Feuerwehr Todtmoos‘ vom 18.12.1996 in der 
Fassung vom 05.10.2001 außer Kraft. 
  
Todtmoos, den 14.07.2017 
  
Janette Fuchs
Bürgermeisterin 
  
Hinweis nach § 4 Absatz 4 GemO:
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund 
der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekom-
men dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn 
sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung 
dieser Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht wor-
den ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu 
bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öff ent-
lichkeit der Satzung, die Genehmigung oder Bekanntmachung der 
Satzung verletzt worden sind. 
  

Anlage zu § 5 Absatz 1 der Feuerwehr-Kosten-
ersatz-Satzung Kostenersatzverzeichnis

1.  Personalkosten
a)  Feuerwehrangehörige (pro Person, je Stunde) 35,00 Euro
b)  Brandsicherheitswache (pro Person, je Stunde) 35,00 Euro
c)  soweit von betroff enen Arbeitgebern Lohnkostenersatz 

beansprucht wird, wird dieser in Rechnung gestellt 
  
2.  Fahrzeuge
a)  genormte Fahrzeuge
Für die genormten Fahrzeuge gelten die Pauschalsätze der Verord-
nung des Innenministeriums über den Kostenersatz für Einsätze der 
Feuerwehr (VOKeFw) vom 18.03.2016 (GBl. S. 253) je Einsatzstunde:

1.  Mannschaftstransportwagen MTW bis 3 500 kg 
 zulässiger Gesamtmasse  20,00 Euro

2.  Mittleres Löschfahrzeug MLF (hier: LF 8)  83,00 Euro,

3.  Hilfeleistungs-Löschgruppenfahrzeug HLF 20 
 (hier: LF 16/12)  184,00 Euro,

4.1  Drehleiter DLAK 18/12  223,00 Euro,

4.2  Drehleiter DLAK 23/12 2 64,00 Euro,

5.  Gerätewagen Logistik GW-L1 (hier: SW 1000)  25,00 Euro,

Die oben genannten Sätze gelten auch für Feuerwehrfahrzeuge, die 
mit den dort Genannten in ihrem taktischen Einsatzwert, ihrer zulässi-
gen Gesamtmasse und ihrer technischen Beladung vergleichbar sind. 
  
b)  Nicht genormte Fahrzeuge
Alle anderen Fahrzeuge sind nach § 34 Absatz 7 FwG zu kalkulieren.
Art je Einsatzstunde
1.  Anhänger  4,24 Euro 
  
3.  Sonstiges
Verbrauchsmaterialien und sonstige benötigte Materialien werden 
zusätzlich zu den entstandenen Kostenersätzen gemäß § 34 Absatz 
4 Satz 3 FwG festgesetzt. Hierbei werden die tatsächlichen Kosten 
angesetzt. Es wird auf § 5 Absatz 6 der Satzung verwiesen. 
  
Es gelten folgende Sätze:
1.  Tragkraftspritzen (8/8) und elektrische 
 Tauchpumpen, Ölförderpumpen, sonstige 
 motorbetriebene Geräte und  je Std. 18,24 Euro 
 Generatoren

2.  Instandsetzung und Prüfung von Schläuchen 
 und Geräten durch die Schlauch- und Geräte-
 pfl egewerkstatt der Freiwilligen Feuerwehr 
 Todtmoos werden nach Zeit- und Materialauf-
 wand für den Einzelfall berechnet.
 Schlauchmaterial: 
 - ausgelegte Saugschläuche  je m 1,50 Euro,
 - ausgelegte B + C – Druckschläuche  je m 0,50 Euro

3.  Leistungen der Atemwerkstatt für 
 Atemschutzgeräte
 Wartung und Pfl ege von Pressluftatmern 
 je Gerät und Einsatz  13,00 Euro
 Flaschenfüllung 4 1/200 bar per Flasche  2,00 Euro
 Flaschenfüllung 6 1/300 bar per Flasche  4,50 Euro
 Flaschenfüllung 10 1/200 bar per Flasche  5,00 Euro

Soweit Flaschenfüllungen von Dritten vorgenommen werden, wer-
den die dadurch entstehenden Kosten in Rechnung gestellt. 

Für Fehlalarmierung wird folgender Kostenersatz festgesetzt: 

Es wird der tatsächlich entstandene Einsatzaufwand (Material, Fahr-
zeuge und Personalkosten) abgerechnet. 
 
 
 

Notdienst/  
Beratung und Hilfe

Freitag, 14.07.2017:
Apotheke Dr. Kammerer St. Blasien Tel.: 07672/5 15
Bernau-Menzenschwander-Str. 5, 79837 St. Blasien
 Fr. 08:30 bis Sa. 08:30 Uhr 

Samstag, 15.07.2017:
See-Apotheke Schluchsee Tel.: 07656/5 93
Fischbacher Str. 11, 79859 Schluchsee 
Sa. 08:30 bis So. 08:30 Uhr 

Sonntag, 16.07.2017:
Fridolins-Apotheke Bad Säckingen Tel.: 07761/5 76 57
Steinbrückstr. 12, 79713 Bad Säckingen 
So. 08:30 bis Mo. 08:30 Uhr 

Montag, 17.07.2017:
Thoma-Apotheke Bernau Tel.: 07675/6 27
Im Moos 1, 79872 Bernau im Schwarzwald 
Mo. 08:30 bis Di. 08:30 Uhr 

Dienstag, 18.07.2017:
Kur-Apotheke Höchenschwand Tel.: 07672/8 90
Bürgermeister-Huber-Str. 6, 79862 Höchenschwand
 Di. 08:30 bis Mi. 08:30 Uhr 

Mittwoch, 19.07.2017:
Adler-Apotheke Brennet Tel.: 07761/89 79
Basler Str. 18 - 20, 79664 Wehr, Baden (Öfl ingen) 
Mi. 08:30 bis Do. 08:30 Uhr 

Donnerstag, 20.07.2017:
Stadt-Apotheke Bad Säckingen Tel.: 07761/43 33
Münsterplatz 26, 79713 Bad Säckingen 
Do. 08:30 bis Fr. 08:30 Uhr 

Freitag, 21.07.2017:
Apotheke am Wehrahof Tel.: 07762/7 08 97 46
Hauptstr. 4-6, 79664 Wehr Fr. 08:30 bis Sa. 08:30 Uhr 
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Ärztlicher Notdienst:   

Notruf 112 - Ihre Verbindung zu DRK-Rettungsdienst und Feu-
erwehr bei Gefahr 

Die Notrufnummer 112 ohne Vorwahl ist in ganz Deutschland 
und vielen weiteren europäischen 
Ländern Ihre direkte Verbindung zur Integrierten Leitstelle. Bei 
Feuer, bei Unfall mit Verletzten oder bei plötzlichen schweren ge-
sundheitlichen Problemen erreichen Sie mit der Telefonnummer 
112 am Tag und in der Nacht die Integrierte Leitstelle, welche so-
fort Hilfe zu Ihnen schickt. 

Bitte machen Sie folgende Angaben: 
 
�� Wo  ist der Notfall/Unfall/Brand?
�� Was  ist geschehen?
�� Wie viele  Verletzte/Betroff ene sind zu versorgen?
�� Welche  Verletzungen oder Krankheitszeichen haben die 

Betroff enen? 
  
Wichtig  zum Schluss: 
 
�� Warten  Sie immer auf Rückfragen der integrierten Leitstelle! 
  
Missbrauch des Notrufes, etwa für Scherze, wird bestraft.   
=============================================   
Ärztlicher Wochenenddienst: 116 117 
Fachärztliche Notfalldienste Landkreis Waldshut: 
Augenarzt und Kinderarzt: 01805/19292 430

 

Pfl egestützpunkt im Rathaus Wehr 

Informationen und individuelle Beratung rund um das Thema Pfl ege 
in Ihrer Nähe 
  
Nächster Termin: Mittwoch, 09. August 2017, 09:00 bis 11:00 Uhr 
  
Terminvereinbarung unter Tel. 07751/864255 oder 
unter email: daniela.roters@landkreis-waldshut.de oder 
direkt beim Rathaus Wehr, Herr Helf, Tel. 07762/808401 
  
 

Gerichts- und Sprechtage des Arbeitsgerichts 
Lörrach in Waldshut   

Gerichtstag:  
Dienstag, 25.07.2017 im Amtsgerichtsgebäude, 
Bismarckstr. 23, Waldshut, 1. OG, Sitzungssaal Nr. 26 
  
Sprechtag:
Mittwoch, 26.07.2017 im Landgerichtsgebäude, 
Bismarckstr.19a, 79761 Waldshut-Tiengen, 1.OG, Zi.110 
  
 

Müll/ Umwelt

Abfuhrtermine:   

Restmüll Montag, 17.07.2017 
Gelber Sack Montag, 17.07.2017 
  
Vorankündigung: 
Blaue Tonne Montag, 31.07.2017 
 
 
 

Die Bücherei 
Ökum. öffentliche Bücherei

Ökumenische öff entliche Bücherei 
Grüntalstraße 2 
79682 Todtmoos 
Tel.: 07674/92 08 82 
E-Mail: die.buecherei@gmx.de 
Homepage:  www.se-todtmoos-bernau.de/todtmoos/buecherei  
 http://ev-kirche-todtmoos.de/buecherei.html 
Aktueller 
Medienbestand:  www.bibkat.de/buechereitodtmoos 

Geöff net:  
Montag 17:00 - 18:30 Uhr 
Freitag 16:00 - 17:30 Uhr 

_____________________________________________ 
Es gibt viele neue Bücher, DVD‘s und CD‘s sowie Spiele aus der 
Bestsellerliste in unserem Bestand. 
  
Kommen Sie und stöbern Sie, bestimmt ist das Passende mit dabei. 
  
Wir freuen uns auf Ihren Besuch in unserer Bücherei! 
  
Ihr Büchereiteam 

  

Heimatmuseum

Unser Heimatmuseum „Heimethus“ lädt Sie auf eine Zeitreise ein. 
Bei einem Rundgang durch das uralte Schwarzwaldhaus können Sie 
nachspüren, wie die Menschen in früherer Zeit lebten und arbeiteten. 
  
Öff nungszeiten (1. Juni - 30. 
September) 
Dienstag, Mittwoch, Freitag, 
Sonn- und Feiertage  
14:30 bis 17:00 Uhr 
  
Heimatmuseum „Heimethus“, 
Murgtalstr. 15, 79682 Todt-
moos, Tel.: +49 (0) 7674/8870 
  
   

Schaubergwerk- 
Hoffnungsstollen 

Unser Bergwerk „Hoff nungsstollen“ in Todtmoos-Mättle hat 
folgende Öff nungszeiten von Mai bis November: 

Reguläre Öff nungszeiten am Donnerstag, Samstag, Sonntag und an 
allen gesetzlichen Feiertagen jeweils von 14:00 bis 17:00 Uhr. 
  
Die gesamte Grubenanlage ist familienfreundlich hergerichtet, so 
dass auch Familien mit Kleinkindern Zugang haben. Der Tiefstollen 
kann auch von Rollstuhlfahrern besichtigt werden. 
  
Ganzjährig: 
Gruppen ab 20 Personen sowie 
Führungen für Kinder nach 
Voranmeldung bei der Tourist-
Info Todtmoos. 
  
Ihr Ansprechpartner im Berg-
werk ist Herr Ludwig Müller 
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Schulen/  
Fortbildung

Dr.-Rudolf-Eberle Schule

Klasse 2000 - Stark und Gesund in der 
Grundschule 

Im Rahmen des Gesundheitsprogramms Klasse 2000 besuchte die 
Gesundheitsförderin Frau Christine Gaugler im zweiten Schulhalb-
jahr dieses Schuljahres zwei Mal den Unterricht der Erstklässler.
Klasse 2000 ist ein Unterrichtsprogramm zur Gesundheitsförde-
rung, Gewalt- und Suchtvorbeugung für Kinder im Grundschulalter. 
Mit der Symbolfi gur KLARO erforschen die Kinder, was sie selbst tun 
können, damit es ihnen gut geht – körperlich, psychisch und sozial. 
Die wichtigsten Themen sind:
- Gesund essen und trinken
- Bewegen und entspannen
- Sich selbst mögen und Freunde haben
- Probleme und Konfl ikte lösen
- Kritisch denken und Nein sagen (vor allem zu Tabak und Alkohol). 
Das Programm gliedert sich in Impulsstunden durch Gesundheits-
förderer sowie Basis- und Aufbaustunden durch die Lehrer. Der zeitli-
che Umfang beläuft sich auf ca. 15 Unterrichtsstunden pro Schuljahr 
und ist auf vier Schuljahre angelegt. 

Dank der großzügigen Spende von Herrn Dr. Gunter Bechstein 
ist die Fortführung des Projektes in Klasse 2 gesichert. 
  
 

Volkshochschule

Volkshochschule Todtmoos 
neue Herbst-Kurse!

Kreatives Schreiben
„In jedem Mensch steckt eine Geschichte“
Fast jeder Mensch hat irgendwann einmal die Idee „ein Buch oder 
eine Geschichte zu schreiben“ - nur wenige tun es. Doch weshalb 
eigentlich?
Wie schreibe ich eine spannende Geschichte? Wie erschaff e ich le-
bendige, glaubwürdige Charaktere? Wie löse ich Probleme während 
des Schreibprozesses und wie fange ich überhaupt mit dem Schrei-
ben an?
Dieser Kurs gibt auf all diese Fragen Antworten und vermittelt Ihnen 
durch einfache, praktische Übungen, leicht verständliche Theorie 
und anhand einer unterstützenden Kursstruktur, dass das Verfassen 
von Geschichten kein „Hexenwerk“ ist. Dabei werden schnell moti-
vierende Ergebnisse erzielt und in kürzester Zeit spür- und lesbare 

Fortschritte gemacht. Der Kurs richtet sich an alle Teilnehmer-/ in-
nen, welche ihre eigenen Ideen zu Papier bringen möchten – egal 
ob es sich dabei um eine Kurzgeschichte, einen Roman oder ein The-
aterstück handelt. 

Leitung:  Martin Knobel
Termin/Dauer:  ab Donnerstag, 05.10.2017, 10 Abende
 18.00 – 20.00 Uhr
Ort:   Dr. Rudolf-Eberle-Schule, Jägermatt 1
 (Treff punkt am ersten Tag am Haupteingang 
 der Schule)
Kursgebühr:  57,- EUR
 bzw. 65,- EUR bei weniger als 8 Teilnehmern
Teilnehmerzahl:  6 – 10 Teilnehmer
Sonstiges:  - Mitzubringen sind: Block und Stift oder Laptop/
   Notebook
 - Eine öff entliche Lesung erarbeiteter Texte wäre 
   als Kursabschluss denkbar.

Bei Fragen zum Kurs können Sie sich gerne an den Kursleiter Herrn Kno-
bel wenden (Tel: 07674/920 4711 (AB) oder spiegelschrift@gmx.de).
Verbindliche Anmeldung bis spätestens 27.09.2017 bei der VHS-
Geschäftsstelle im Rathaus, St. Blasier Str. 2, 1. Obergeschoss ( Frau 
Hummel, Tel. 07674/ 848-23 ). 

Acrylmalerei - Workshop
In diesem Kurs werden verschiedene Techniken der Acrylmalerei 
leicht verständlich und praxisnah vermittelt. Die Teilnehmer/-innen 
lernen, durch einfache Tricks den Umgang mit Materialien, Werkzeu-
gen und Untergründen zu beherrschen und faszinierende Ergebnis-
se hervor zu bringen. Im Vordergrund steht hierbei stets die Freude 
am Malen. Es werden keine Vorkenntnisse vorausgesetzt. Das benö-
tigte Arbeitsmaterial sollte selbst mitgebracht werden.
Bei Fragen zum Kurs und zum Arbeitsmaterial können Sie sich ger-
ne an den Kursleiter Herrn Knobel wenden (Tel. 07674/9204711 (AB) 
oder spiegelschrift@gmx.de).

Leitung:  Martin Knobel (bildender Künstler)
Termine:  Samstag, 30.09.2017, 
 09.00-12.00 Uhr und 13.00-16.00 Uhr
 und Sonntag, 01.10.2017, 
 09.00-12.00 Uhr und 13.00-17.00 Uhr
 (Verpfl egung für die Mittagspause bitte selber 
 mitbringen.)
Ort:  Dr. Rudolf-Eberle-Schule, Jägermatt 1 (Werkraum)
 (Treff punkt am ersten Tag am Haupteingang 
 der Schule)
Kursgebühr:  45,- EUR
 bzw. 57,- EUR bei weniger als 8 Teilnehmern
Teilnehmerzahl:  6 – 10 Teilnehmer
Sonstiges:  - Für spezielles Arbeitsmaterial, das vom Kursleiter 
   zur Verfügung gestellt wird, können 3 - 5 EUR 
   zusätzlich entstehen.
 - Eine Ausstellung nach Ende des Kurses ist denkbar.

Interessierte sollten sich auf jeden Fall melden, auch wenn ihnen der 
nun festgelegte Termin zeitlich nicht möglich ist. Bei Bedarf kann 
eventuell auch ein anderer Termin mit den Teilnehmern abgespro-
chen werden. Verbindliche Anmeldung bis spätestens 15.09.2017 
bei der VHS-Geschäftsstelle im Rathaus, St. Blasier Str. 2, 1.Oberge-
schoss ( Frau Hummel, Tel. 07674/ 848-23 ). 

Deutsch als Fremdsprache
Sind Sie neu in Deutschland und möchten so schnell wie möglich die 
deutsche Sprache lernen? Haben Sie vielleicht bereits Grundkennt-
nisse, trauen sich aber nicht, Deutsch zu sprechen, weil Sie Angst vor 
Fehlern haben oder Ihnen der Wortschatz fehlt?
Die Volkshochschule Todtmoos bietet Ihnen an 12 Abenden einen 
Deutschkurs an, bei dem Sie ohne Lehrbuch die deutsche Sprache 
lernen können, um sich in Alltagssituationen besser verständigen zu 
können.

Leitung:  Almut Immisch (Sprachlehrerin)
Termine /Dauer:  ab Dienstag 24.10.2017, 12 Abende
 (2 Tage/Woche: dienstags und donnerstags, 
 jeweils 18.30 – 20.00 Uhr )
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Ort:  Dr. Rudolf-Eberle-Schule, Jägermatt 1 
 (WRS-Klassenzimmer)
 (wir treff en uns am ersten Abend am 
 Haupteingang der Schule)
Kursgebühr:  50,- EUR
Teilnehmerzahl:  6 – 12 Teilnehmer

Interessierte sollten sich auf jeden Fall melden auch wenn ihnen die 
nun festgelegten Termine/Wochentage zeitlich nicht möglich sind. 
Bei Bedarf kann eventuell auch ein anderer Wochentag mit den Teil-
nehmern abgesprochen werden.
Anmeldung zum Sprachkurs bis spätestens Mittwoch, 18. Okto-
ber 2017 bei der VHSGeschäftsstelle im Rathaus, St. Blasier Str. 2, 
1.Obergeschoss ( Frau Hummel, Tel. 07674/848-23 ). 
 
  

Gewerbe Akademie

Optimale Vorbereitung auf die Meisterprüfung 

Die Gewerbe Akademie Schopfheim bietet ab dem 19. September 
wieder die Vorbereitung auf die Meisterprüfung Teil drei in Teilzeit 
an. Vermittelt wird das kaufmännische Wissen, das später als Füh-
rungskraft im Betrieb benötigt wird. In drei Handlungsfeldern von 
Wettbewerbsfähigkeit über Gründung und Übernahme eines Betrie-
bes bis hin zu Unternehmensstrategien werden auch Grundlagen zu 
Rechnungswesen und Controlling, Marketing, Personalwesen sowie 
rechtliche und steuerliche Grundlagen behandelt. Teil vier umfasst 
die Ausbildereignungsprüfung, denn die Meister sind in ihren Betrie-
ben auch für die Auswahl und Ausbildung der Lehrlinge zuständig.  
Der Fachkurs kann mit dem Aufstiegs-BAföG bezuschusst werden. 
Weitere Auskünfte erteilt die Gewerbe Akademie Schopfheim, Tele-
fon 07622/6868-11. Infos gibt es auch auf der Website www.wissen-
hoch-drei.de im Internet.  
  
 

Die Touristinformation i
Öff entliche Hallenbäder   

in Todtmoos
Öff entliches Hotel-Hallenbad  
im Hotel Löwen. Tel. 07674/90550
Öff nungszeiten:  09:00-11:00 Uhr und 
 15:00-20:00 Uhr 
  
in Herrischried, Tel. 07764-9335894 
ab Mittwoch, 5. Juli wieder geöff net
Montag und Dienstag geschlossen 
Mittwoch und Freitag 11.00-21.00 Uhr 
Donnerstag 09.00-13.00 Uhr 
Samstag 11.00-16.00 Uhr 
Sonntag und Feiertag 10.00-18.00 Uhr 
  
in Görwihl, Tel. 07754/351
Montag (Warmbadetag 30 Grad)  15:00-21:00 Uhr
Mittwoch 15:00-21:00 Uhr
Freitag 16:00-20:00 Uhr
Samstag und Sonntag 14:30-17:30 Uhr 

in Menzenschwand
Revital Bewegungsbad, Tel. 07675/929104 
Öff nungszeiten täglich 10:00-21:00 Uhr 
Freitag 10:00-22:00 Uhr 

 
 
 

Veranstaltungshinweise:   

Lagerfeuer des Musikvereins Todtmoos-Weg am 15.07. und 
16.07.2017 

Der Musikverein Todtmoos-Weg lädt am 15.07. und 16.07.17 wieder 
zu seinem traditionellen Lagerfeuer beim vereinseigenen Probelokal 
in Todtmoos-Weg ein. Am Samstag wird bei Einbruch der Dunkelheit 
ein großes Lagerfeuer entzündet. Die musikalische Unterhaltung 
übernimmt am Samstag ab 18:30 Uhr der Musikverein „Harmonie“ 
Hasel, die Kommental-Musikanten Epfenhofen und der Musikverein 
Hochsal. Am Sonntag gibt es ab 12 Uhr ein Mittagskonzert mit der 
Trachtenkapelle Aitern. Auch für das leibliche Wohl der Festgäste ist 
bestens gesorgt. 
  
Brauchtumsabend mit Handwerksvorführungen am 22.07.2017 

Am Samstag, 22. Juli, fi ndet um 20 Uhr im Kurhaus Wehratal einer der 
traditionellen und beliebten Brauchtumsabende mit Handwerksvor-
führungen statt. Düchelbohrer, Weberin, Korbfl echter, Löff elmacher, 
Schindelmacher, Spinnerin oder Strohschuhfl echterinnen führen Ih-
nen Handwerks-künste aus vergangener Zeit vor. Ein Glasbläser, aus-
gestattet mit einem Brenner, der mithilfe von Gas und Sauerstoff  
befeuert wird, zaubert aus Glasröhren und Stäben durch ständiges 
Drehen über der Flamme, durch blasen und ziehen, wunderschöne 
Kunstwerke. Schauen Sie den Frauen und Männern bei ihrer Tätigkeit 
über die Schultern. Lassen Sie sich in die frühere Zeit des Schwarz-
waldes zurück versetzen. Die musikalische Umrahmung an diesem 
Abend übernimmt die Trachtenkapelle Todtmoos.  
  
Mobiles Kino auf Großbildleinwand im Kurhaus Wehratal am 
24.07.2017
17:30 Uhr Familienkino „Findet Dorie“
Ein Jahr ist vergangen, seit Clownfi sch-Vater Marlin seinen verscholle-
nen Sohn Nemo quer durch den ganzen Ozean gesucht hat und dabei 
tatkräftig von der vergesslichen Doktorfi sch-Dame Dorie unter-stützt 
wurde. Die Aufregungen des Abenteuers liegen mittlerweile lange 
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zurück und die Drei sind wie eine kleine 
Familie. Doch als Dorie eines Tages eine 
scheinbar unbedeutende Beobachtung 
macht, schießt es ihr plötzlich durch 
den Kopf: Wo sind denn eigentlich ihre 
Eltern abgeblieben? Kleine Bruchstücke 
ihrer Vergangenheit kommen auf einmal 
zurück und lassen sie nicht in Ruhe. Für 
Dorie ist klar: Dieses Mal muss sie sich 
auf die Suche begeben. Gemeinsam 
mit Marlin und Nemo macht sie sich auf 
eine Reise voller Gefahren, die sie bis ins 
Meeresbiologische Institut in Kalifornien 
führt. Doch wird sie dort endlich mit ihrer 
Familie wiedervereint?

20:00 Uhr „Wenn am Sonntagabend die Dorfmusik spielt“
(Kinofi lm von 1953, der größtenteils in Todtmoos gedreht wurde 
u.a. beim Hotel Rößle in Todtmoos-Strick und in Hintertodtmoos)

Mit Rudolf Prack, O.E. Hasse, Hans Stüwe, 
Ingeborg Körner, Maria Sebaldt u.a.
Als der erfolgreiche Trompeter Jonny von 
Steuereintreiber Weber fast seine gesam-
ten Konzertein-nahmen abgenommen 
kriegt, hat er genug: Er packt seine Trom-
pete und reist in den Schwarzwald. Un-
terwegs triff t er auf zwei musizierenden 
Vagabunden, die er erst des Weges mit-
nimmt und mit denen er, nachdem sein 
Auto von der Polizei konfi sziert wurde, 
zu Fuß nach Todtmoos  marschiert. Dort 
kehrt er in eine Pension ein und verliebt 
sich prompt in die Wirtstochter Rosl.
Gutsbesitzer Ertl steckt in fi nanziellen 

Schwierigkeiten, woran sein missratener Bruder Franz nicht ganz un-
schuldig ist. Abhilfe könnte die Heirat von Ertls Tochter Kati mit dem 
Sägewerksbesitzer Bruckner schaff en, doch Kati liebt den einfachen 
Holzfäller Martin. Nachdem Ertls Pferd den Großen Preis von Baden 
und damit 50.000 DM gewonnen hat, scheint alles ein gutes Ende zu 
fi nden. Doch dann stellt sich heraus, dass das Pferd von Franz gedopt 
wurde. Am Tag des Glockenweihfestes für die Kirche in Todtmoos 
kommt alles zutage.
Beim Dorff est in Todtmoos-Strick sind unterdessen auch Jonnys Kon-
zertagent und seine Freundin Edith angekommen, um Jonny für eine 
neue Tournee zu verpfl ichten. Es kommt kurz zu Unstimmig-keiten, 
weil Rosl denkt, Edith sei Jonnys Freundin. Dieser Irrtum kann jedoch 
schnell aufgeklärt werden und Jonny unterschreibt für eine neue Tour-
nee – auf der ihn Rosl als zukünftige Ehefrau begleiten wird. 
 
   

Veranstaltungsübersicht vom 14.07. bis 
21.07.2017   

Freitag, 14. Juli 2017
13:00 Uhr Speckseminar mit dem singenden Wirt 
 Treff punkt Mattenhof in Hintertodtmoos 
 Kostenbeitrag pro Person: 
 mit Vesperbrett und Brot 8,50 €
 und ein Bauernschnaps gratis 
 Anmeldung bitte bis 12 Uhr, Tel. 07674/367
 Gruppenanmeldung nach Absprache 
19:00 Uhr Tanzlokal Schwarzwaldspitze
 90er Tanzparty
 mit Todtmooser Gästekarte Eintritt frei 
 Alpen-Tippi, Musiklounge (Eintritt frei) 
  
Samstag, 15. Juli 2017
14:00 Uhr Die Wanderung mit dem Schwarzwaldverein
 f ä l l t  a u s!  
ab 18:30 Uhr Lagerfeuer des Musikvereins Todtmoos-Weg 
 Musikalischer Unterhaltung mit:
 Musikverein „Harmonie“ Hasel
 Musikanten Epfenhofen
 Musikverein Hochsal  

 im Festzelt auf dem Festplatz beim
 Vereinshaus in Todtmoos-Weg 
19:00 Uhr Tanzlokal Schwarzwaldspitze 
 Spitzen-Tanzparty 
 Alpen-Tippi, Disco-Night  
 mit Todtmooser Gästekarte Eintritt frei
 
Sonntag, 16. Juli 2017
10:00 Uhr Wanderung mit dem Schwarzwaldverein
 Ins Liebliche Wiesental
 Von Neuenweg über die Kälbelescheuer zum
 Nonnenmattweiher und zurück
 Wanderzeit ca. 4-5 Std.,
 Rucksackverpfl egung, Einkehr möglich  
 Wanderführer: Peter Pfeff erle,
 Tel. Urs Greminger 0041/616817160
 Treff punkt Busbahnhof, Fahrgemeinschaften 
11:30 Uhr Lagerfeuer des Musikvereins Todtmoos-Weg
  Konzert mit der Trachtenkapelle Aitern
 im Festzelt auf dem Festplatz beim
 Vereinshaus in Todtmoos-Weg 
18:00-20:00 Uhr  Sport und Spaß mit Patrick und Niko 
 Geeignet für Kinder ab 12 Jahren 
 Treff punkt: Turnhalle Kurhaus Wehratal 
  
Dienstag, 18. Juli 2017 
10:30-12:00 Uhr  Holzschindeln bemalen für das Lebkuchenhaus  
 Geeignet für Kinder ab 5 Jahre 
 Treff punkt: Kurhaus Wehratal 
 Anmeldung bis zum Vortag, 17 Uhr 
 bei der Tourist-Info, Tel. 07674/90600 
 Kostenbeitrag für eine Schindel: 1,00 €
13:00 Uhr Speckseminar mit dem singenden Wirt 
 Treff punkt Mattenhof in Hintertodtmoos 
 Kostenbeitrag pro Person: 
 mit Vesperbrett und Brot 8,50 €
 und ein Bauernschnaps  gratis 
 Anmeldung bitte bis 12 Uhr, Tel. 07674/367
 Gruppenanmeldung nach Absprache    
18:30-20:00 Uhr  Kräuter am Wegesrand
 Kräuterwanderung mit
 Naturführerin Elisabeth Sellin
 Treff punkt Kurhaus Wehratal 
 Kostenbeitrag  5,00 € 
  
Mittwoch, 19. Juli 2017 
10:00-11:30 Uhr  „Ausfl ug in das Reich der Bienen“ 
 für Kinder und Erwachsene
 Führung und Erklärung am und im Bienenhäus-
 chen mit Honigprobe aus der Wabe
 mit Kurzfi lm (ca. 15 Min) 
 Jeder Teilnehmer erhält ein kleines Gläschen 
 Honig und ein Info-Blatt „Interessantes über die 
 Bienen“
 Treff punkt bei Herrn Hansjörg Kaiser, 
 Mattenweg 8a, Hintertodtmoos
 Anmeldung bis zum Vortag, 17 Uhr bei der 
 Tourist-Info, 07674/90600 
 Kostenbeitrag 3,00 € 
19:00 Uhr Fußball für jedermann ab 18 Jahren
 Treff punkt: Sportplatz Jägermatt
 bei ungünstiger Witterung Turnhalle Kurhaus 
 Wehratal
20:00 Uhr Heimatabend mit der Trachtengruppe 
 Todtmoos
  mit Tänzen, Liedern, Mundartgedichten und 
 Glockenspiel im „Alten Kurpark“, bei ungünstiger 
 Witterung im Kurhaus Wehratal, Eintritt frei 
  
Donnerstag, 20. Juli 2017
08:30-13:00 Uhr  Todtmooser Wochenmarkt 
 auf dem Sparkassenplatz 
09:15 Uhr Geführte Tageswanderung
 „Auf dem Schluchtensteig von St.Blasien 
 nach Todtmoos“ 
 - anspruchsvoll - Trittsicherheit erforderlich -  
 Dauer ca. 6-7 Std., 20 km, Rucksackverpfl egung
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 Anmeldung bis zum Vortag, 17 Uhr bei der
 Tourist-Information, Tel. 07674/90600 
 Treff punkt Kurhaus Wehratal
 Bitte Konus-Gästekarte mitbringen 
 für die Hinfahrt mit dem Bus 
14:00 Uhr Kutschfahrt mit Stephan Zimmermann 
 Abfahrt halbstündlich von 14-16 Uhr 
 Voranmeldung bei der Tourist-Information 
 bis 17 Uhr am Vortag, Tel. 07674/90600 
 Treff punkt: beim Landgasthof Linde in 
 Todtmoos-Weg 
 Kostenbeitrag: Erwachsene 5,00 €, Kinder 3,00 €  
 mit Todtmooser Gästekarte frei 
 (fi ndet nur bei trockenem Wetter und einer
 Mindestteilnehmerzahl von 10 Personen statt) 
15:00 Uhr Backen einer Schwarzwälder Kirschtorte 
 Treff punkt Café Zimmermann 
 Kostenbeitrag einschl. 1 Tasse Kaff ee und 
 1 Stück Schwarzwälder Kirschtorte 8,50 € 
 Anmeldung bis Mittwoch, 12 Uhr
 im Café Zimmermann, Tel. 07674/90570 
16:30 Uhr Bergwerksführung für Kinder 
 Geeignet für Kinder ab 6 Jahren 
 Bitte unbedingt warme Kleidung und 
 gutes Schuhwerk mitbringen.  
 Treff punkt vor dem Bergwerk 
  
Freitag, 21. Juli 2017
09:00 Uhr Flohmarkt auf dem Parkplatz Jägermatt 
13:00 Uhr Speckseminar mit dem singenden Wirt 
 Treff punkt Mattenhof in Hintertodtmoos 
 Kostenbeitrag pro Person: 
 mit Vesperbrett und Brot 8,50 €
 und ein Bauernschnaps gratis 
 Anmeldung bitte bis 12 Uhr, Tel. 07674/367
 Gruppenanmeldung nach Absprache 
19:00 Uhr Tanzlokal Schwarzwaldspitze
 Friday-Night-Party
 mit Todtmooser Gästekarte Eintritt frei 
 Alpen-Tippi, Musiklounge (Eintritt frei) 
 
 

Gästeehrung 

Der „Heilklimatische Kurort“ Todtmoos freut sich immer wieder über 
Gäste, die in unserem gemütlichen Schwarzwalddorf eine zweite 
Heimat gefunden haben. Da diese Urlauber meistens denselben 
Gastgeber wählen, sind hier schon kleinere und größere Freund-
schaften entstanden. Bürgermeisterin Janette Fuchs, sowie das Team 
der Tourist-Info Todtmoos freuen sich, folgende Gäste für ihre Treue 
ehren zu dürfen. 
  
30mal 
Eheleute Waltraud und Richard Bastuck aus Nalbach
Haus Kirchberg, Familie Kaiser und Familie Jehle, Todtmoos 
  
Den treuen Gästen wurde ein kleines Andenken an die Schwarz-
waldgemeinde Todtmoos überreicht. 
  
P.S: Bitte melden Sie die Jubilare direkt bei der Tourist-Info Todtmoos an. 
  
 

Kirchliche  
Nachrichten

Katholische Kirche

Kath. Kirche, Kath. Pfarramt und Sekretariat: 
Kurparkweg 8,  79682 Todtmoos 
Telefon:  07674/462 
Telefax:  07674/451 
Email:  sekretariat@pfarramt-todtmoos.de 

Homepage:  www.wallfahrtskirche-todtmoos.de 
 www.se-todtmoos-bernau.de 
  
Samstag 15.07. 
18:00-19:00 Uhr  Beichtgelegenheit 
18:30 Uhr  Rosenkranz 
19:00 Uhr  Vorabendmesse 
  
Sonntag 16.07. 
8:30 Uhr  Beichtgelegenheit 
9:00 Uhr  Rosenkranz 
9:30 Uhr  Hl Messe für die Seelsorgeeinheit und Wallfahrer 
11:00 Uhr  Hl. Messe 
  
Dienstag 18.07. 
18:30 Uhr  Rosenkranz 
19:00 Uhr  Hl. Messe 
  
Mittwoch 19.07. 
8:30 Uhr  Beichtgelegenheit und Rosenkranz 
9:00 Uhr  Hl. Messe 
  
Donnerstag 20.07. 
18:30 Uhr  Rosenkranz 
19:00 Uhr  Hl. Messe 
  
Freitag 21.07. 
8:30 Uhr  Beichtgelegenheit und Rosenkranz 
9:00 Uhr  Wallfahrtsmesse, anschl. Aussetzung und
 Barmherzigkeitsrosenkranz 
15:00-16:00 Uhr  Beichtgelegenheit 
  
 

Evangelische  
Kirchengemeinde Todtmoos

St.- Blasier-Str. 5,  79682 Todtmoos  
Sekretariat:   Donnerstags von 9:00-12:30 Uhr , 
 Tel. 07674/371, Fax. 07674/1027,  
E-Mail:  todtmoos@kbz.ekiba.de; 
Homepage:  www.ev-kirche-todtmoos.de 
Sprechzeit:  Gemeindediakon Bendig nach Vereinbarung 
 Tel.: 07674/371 

Gottesdienste: 
Sonntag, 16.07.2017 
10:00 Uhr  Gottesdienst (Prädikant Dr. Peter Philipp)   
Sonntag, 23.07.2017 
10.00 Uhr  Gottesdienst (Pfr. Markus Wagenbach)   
  
Veranstaltungen: 
Dienstag, 18.07.2017 
19:00 Uhr  „Lebensmitte – Chance der Neuorientierung“ 
 Vortrag und Gespräch(Dr. Peter Philipp)   
  

Sommerliches Grillfest 

Ganz herzlich laden wir alle Gemeindeglieder auch dieses Jahr wie-
der zu einem geselligen sommerlichen Grillabend am Freitag, 28. 
Juli 2017 um 19:00 Uhr auf die Wiese vor unserer Kirche ein. 

Für Grillgut und Getränke wird gesorgt. Es wäre schön, wenn Sie ei-
nen Salat für das Buff et mitbringen könnten. 

Bitte geben Sie uns bis Montag, 24. Juli eine Rückmeldung, ob Sie 
kommen werden, damit wir Essen und Getränke planen können. Ev. 
Pfarramt, Tel.: 371 

Wir freuen uns auf einen netten Abend  mit Ihnen. 
�������	�
��

���
��� 
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Vereinsnachrichten

Musikverein Todtmoos-Weg

Lagerfeuer    

Am Wochenende vom 15. bis 16. Juli 2017 veranstaltet der Musik-
verein Todtmoos-Weg e. V. sein traditionelles Lagerfeuer beim ver-
einseigenen Probelokal in Todtmoos-Weg. 
  
Für die musikalische Unterhaltung sorgen am Samstag ab 18:30 Uhr 
der Musikverein „Harmonie“ Hasel, der Musikverein Kommental-Mu-
sikanten Epfenhofen sowie der Musikverein Hochsal. 
Zum Frühschoppenkonzert am Sonntag spielt ab 12:00 Uhr die 
Trachtenkapelle Aitern auf. 
  
Auch für das leibliche Wohl ist natürlich bestens gesorgt. 
Wir bieten Ihnen in gewohnter Weise Grillspezialitäten, eine gemüt-
liche Kaff eestube und am Samstagabend eine Bar. 
Mit einem Festzelt sind wir für jedes Wetter gerüstet. 
  
Zu unserem Lagerfeuer, unter Schirmherrschaft der Gemeinde Todt-
moos, laden wir alle Einheimischen sowie Kur- und Feriengäste herz-
lich ein. Verbringen Sie einige gesellige Stunden an unserem Fest. 
Über einen zahlreichen Besuch würden wir uns sehr freuen. 
  
Ihr Musikverein Todtmoos-Weg e. V. 
   
 

Schwarzwaldverein e. V.

Samstag, 15.Juli 2017  

Märchenwanderung für kleine Wanderfreunde
 -----Fällt aus ....... 
  
Sonntag 16.Juli 2017 
Ins liebliche Wiesental 
Wir wandern mit Peter Pfeff erle von Neuenweg über die Kälbele-
scheuer zum Nonnenmattweier und zurück nach Neuenerg. 
Wanderzeit:  ca. 4-5 Std. 
 Rucksackverpfl egung, Einkehr möglich. 
 Anfragen an; Urs Greminger Tel. +41616817160 
Treff punkt:  10:00 Busbahnhof Todtmoos, Fahrgemeinschaften 
  
Albsteig - Eröff nungswanderung am Sonntag, 23. Juli 2017 
Treff punkt:  9:15 Uhr Busbahnhof   
Wanderung:  10:00 Uhr ab Dachsberghalle 
 Wittenschwand nach St. Blasien   
Wanderzeit:  ca. 2 - 2,5 Std. 
Wanderführer:  Kurt Priller Tel. 07674/1217 
  
Die geplante Wanderung in Todtnauberg entfällt! 
  
   

Skiclub Todtmoos 1905 e. V.

Erfolgreiches Wochenende für den Skiclub

Emilie Behringer läuft erneut aufs Podest. Sie wurde am vergange-
nen Sonntag beim FUG Cup im Biathlon-Zentrum Ulm-Dornstadt in 
der Altersklasse weibliche Jugend 16-17 zweite. Auch die jüngeren 
Sportler des Skiclubs waren am Sonntag erfolgreich. 9 Skiclub-Kids 
starteten beim Panoramalauf in Gersbach und konnten 7 Podest-
plätze erringen:

Schüler 1
1. Platz   Jakob May
3. Platz   Finn Chi-A-Kwie
Schüler 2
2. Platz  Lennart Behringer
7. Platz   Alexander Kaiser
8. Platz   Felizian Zumkeller
Schülerinnen 2
1. Platz   Lena Hierholzer
2. Platz   Lina Chin-A-Kwie
3. Platz   Lis Jäckel
Jugend
1. Platz   Johannes Kaiser

Gratulation für die tollen Leistungen! 
  
 

Aus den  
Nachbargemeinden

Matinee im Pfarrsaal  St. Martin   

Sonntag, den 16.07.17 um  11.00 Uhr 
  

Singkreis Görwihl   

Konzert mit Stehimbiss im Anschluss 
    

Harfe:   
Berenike Birth   
J.S. Bach, Prelude u. Fugue 
Roussel, Impromptu 
Fauré,Impromptu 
2 japanische Volkslieder   
Glinka, Nocturne   
Pescetti, Sonata in C- moll 
  
********* 
  
Singkreis Görwihl 
Lieder von Liebe, Lust 
und Leid 

Leitung: Martin Angell 

In Kooperation mit dem Kath. Bildungswerk Hotzenwald 
Eintritt frei, Unkostenbeitrag erwünscht. 
  

Programm   

Singkreis Görwihl 
Glück und Freud 
Though Philomela 
Ich liebe dich 
Liebes Mädchen 
  
Come again   
  
 Harfe:   J.S.Bach, 
  Prelude und Fugue   
    Roussel, Impromptu
  
Greensleeves   
  
 Harfe: Fauré, Impromptu 
   zwei Japanische Volkslieder 
    
Cohors generosa Gloria (Kanon) 
Der Jäger Abschied Shenandoah 
    
 Harfe: Glinka, Nocturne 
  Pescetti, Sonata in C moll 
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Dritte diesjährige Mountain-Bike-Tour startet 
am Zeller Städtlifest   

Sonntag, 16. Juli 2017 durch das schöne Zeller Bergland. Die geführ-
te mittelschwere Tour beläuft sich auf ca. 25 km. Start und Ziel ist um 
09:00 Uhr beim Zeller Rathaus. 
An der Verpfl egungsstation können Sie sich mit Getränken und fri-
schem Obst stärken. 
Gegen eine Schutzgebühr von 2,- € können Sie die Bike-Karte Zeller 
Bergland mit Beschreibungen aller 8 Touren erwerben (Tourismus-
büro, Bürgerbüro Stadt Zell). Weitere Informationen zu allen Touren 
erhalten Sie unter der Tel.Nr.: 07625 133 620 oder auf unserer Home-
page unter www.zell-im-wiesental.de. 
  
Alle Mountainbike-Freunde sind wie immer herzlich Willkommen ! 
  
 

K I N O  I M  K U R S A A L 

Der Verein Kino und Kultur präsentiert  am Freitag, 21.07. 
und am Sonntag, 23.07. 

jeweils um 19.00 Uhr das Musical Lalaland 
Ausgezeichnet mit 6 Oscars 

  
FSK ohne Altersbeschränkung, 128 Minuten 

  
Weitere Informationen zum Film und zu unserm weiteren Pro-

gramm fi nden Sie unter www.kinokultur.info 
  
 

Was sonst  
noch interessiert

 

 

Stadtführung Jüdisches Leben in Tiengen,  

Mittwoch, 19. Juli 2017, 10.00 Uhr bis 11.30 Uhr,  
Treff punkt vor der Katholischen Kirche in Tiengen 

Vielen Bürgern von Waldshut-Tiengen und Umgebung ist nicht be-
kannt, dass vor dem Schreckensregime der Nationalsozialisten eine 
lebendige Jüdische Gemeinde in Tiengen existierte. Es gab eine Syn-
agoge, einen jüdischen Friedhof sowie mehrere jüdische Geschäfts-
häuser und Gastwirtschaften. Diese Gemeinschaft wurde von den 
Nationalsozialisten vollständig zerstört.
Um dieses Kapitel Tiengener Geschichte kennen zu lernen, bietet der 
Kreisseniorenrat, Akademie 55+, eine Führung auf den Spuren Jüdi-
schen Lebens in Tiengen mit Gebhard Kaiser, Vorstandsmitglied im 
Freundeskreis Jüdisches Leben in Tiengen, an. Der Freundeskreis hat 
es sich zum Ziel gesetzt, das Andenken an die jüdischen Mitbürger 
von Tiengen und deren erlittenes Schicksal zu bewahren. 
 
Anmeldung: www.ksr-wt.de Menüpunkt „Termine“ oder 
Tel. 07755/91032 erbeten bis 17. Juli 
  
 

Betriebswirtschaftliche Sprechtage für 
Handwerksbetriebe im Landkreis Waldshut   

Für alle, die neuen Schwung in ihr Unternehmen bringen wollen oder 
Unterstützung in Fragen der Betriebsführung brauchen, sind die be-
triebswirtschaftlichen Sprechtage der Handwerkskammer Konstanz 
da. Die Betriebsberater sind regelmäßig in allen fünf Landkreisen des 
Kammerbezirks vor Ort und bieten vertrauliche und für Mitglieds-
betriebe kostenfreie Beratung an. Eine Anmeldung ist erforderlich. 
   
Hier die nächsten Termine: 

Landkreis Waldshut
�� Dienstag, 25. Juli 2017
�� Dienstag, 19. September 2017
 
jeweils 9 - 12:30 und 14 -16:30 Uhr, Bildungsakademie Waldshut 
  
Anmeldung und Information:  
Handwerkskammer Konstanz 
Ricarda Rupf, Tel. 07531 205-386, E-Mail ricarda.rupf@hwk-konstanz.de 
www.hwk-konstanz.de 
 
  

Deutsche Rentenversicherung
bietet Hilfe im Internet:

Flexirente online berechnen
===============================================
Die Flexirente macht das Hinzuverdienen neben der Rente einfacher. 
Doch wieviel kann dazuverdient werden und welche Rente steht ei-
nem dann noch zu? Ab sofort kann das jeder selbst berechnen: Der 
»Flexirentenrechner« ermittelt nach Eingabe der »Wunsch-Alters-
teilrente« in Prozent, was monatlich hinzuverdient werden darf. Der 
dazugehörige »Hinzuverdienstrechner« ermittelt nach Vorgabe des 
erwarteten jährlichen Hinzuverdienstes darüber hinaus die zuste-
hende monatliche Versichertenrente. Beide Serviceangebote der 
Deutschen Rentenversicherung fi ndet man auf www.deutsche-ren-
tenversicherung-bw.de unter Services > Online-Dienste. 
Dort gibt es auch Infos darüber, wie die Rechner funktionieren. 
Falsch machen kann man nichts, denn die Eingabemöglichkeiten 
sind auf die rechtlich zulässigen und rechnerisch möglichen Werte 
beschränkt. 
Grundlage für die Ermittlung der geltenden Hinzuverdienstgrenzen 
ist das Jahr mit den höchsten Entgeltpunkten aus den letzten 15 Ka-
lenderjahren vor Beginn der ersten Altersrente beziehungsweise dem 
Eintritt der Erwerbsminderung. Diesen Wert teilt die Deutsche Renten-
versicherung ihren Versicherten und Rentnern auf Anfrage mit .
Weitere Auskünfte zu den Themen Rente, Rehabilitation und Al-
tersvorsorge gibt es bei der Deutschen Rentenversicherung Baden-
Württemberg in den Regionalzentren und Außenstellen im ganzen 
Land, über das kostenlose Servicetelefon unter 0800/1000 480 24 
sowie im Internet unter www.deutsche-rentenversicherung-bw.de. 
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Vom Flexi-Rentengesetz profi tieren 

Freiburg, 30. Juni 2017 
  
(DRV BW) Ab Juli 2017 tritt der letzte Teil des Flexi-Rentengesetzes in 
Kraft. We sentliche Punkte sind dabei der Ausgleich von Abschlägen 
bei vorgezogenen Altersrenten sowie die Neuregelungen des Hinzu-
verdienstes bei Rentenbezug. 
  
Wer im Alter bei einer vorgezogenen Rente keine Abschläge in Kauf 
nehmen möchte, hat ab Juli 2017 die Möglichkeit bereits ab dem 
50. Lebensjahr zusätzliche Beiträge in die Rentenversicherung ein-
zuzahlen. Das ist bislang erst ab dem 55. Lebensjahr möglich. Diese 
Zahlungen können als Aufwendungen für Altersvorsorge bei dem 
Finanzamt geltend gemacht werden. Entscheidet man sich spä  ter 
dann doch für einen regulären Rentenbeginn, würden diese Beiträ-
ge für eine höhere Rente sorgen. Wer sich ausrechnen lassen möch-
te, in welcher Höhe Beiträge gezahlt werden können und ob sich das 
lohnt, kann einen kostenfreien Beratungstermin in den Auskunfts- 
und Beratungsstellen der Deutschen Rentenversicherung (DRV) 
Baden-Württemberg vereinbaren. 
  
Auch beim Thema Hinzuverdienst während eines Rentenbezugs bie-
tet die DRV Baden-Württemberg individuelle Beratung an. Ab Juli 
2017 wird der Hinzuver dienst bei Renten wegen Erwerbsminderung 
und vorgezogenen Altersrenten nicht mehr monatlich, sondern jähr-
lich betrachtet. Dabei gilt es die neue Grenze von 6.300 Euro im Jahr 
bei vorgezogenen Altersrenten und voller Erwerbsminderungsrente 
nicht zu überschreiten. Passiert das doch einmal, so wird die Rente 
prozentual gekürzt. Bei Renten wegen teilweiser Erwerbsminderung 
gilt eine individuelle Hinzuverdienstgrenze. 
  
Weitere Informationen fi ndet man im Internet unter http://fl exiren-
te.drv.info und in der Broschüre ,,Fiexirente: Das ist neu für Sie“. Sie 
kann kostenlos unter der Tele  fonnummer 0721/825-23888 oder per 
E-Mail (presse@drv-bw.de) bestellt werden. Im Internet (www.deut-
sche-rentenversicherung-bw.de) steht die Broschüre eben  falls als 
PDF zum Herunterladen zur Verfügung. 
  
Weitere Auskünfte zu den Themen Rente, Rehabilitation und Al-
tersvorsorge gibt es bei der Deutschen Rentenversicherung 
Baden-Württemberg in unserem Regionalzentrum in Freiburg 
unter 0761/207070, in unserer Außenstelle in Lörrach unter 
07621/4225610, in unserem ständigen Sprechtagsort in Waldshut-
Tiengen unter 07751/89580 und im ganzen Land, über das kosten-
lose Servicetelefon unter 0800/100048024 sowie im Internet unter 
www.deutsche-rentenversicherung -bw.de. 
 
  

TERMINANKÜNDIGUNG 

Flexibel studieren- die SRH Fernhochschule informiert 
Riedlingen, 06.07.2017 
  
Die SRH Fernhochschule- The Mobile University lädt herzlich in ihr 
Studienzentrum Lörrach-Zell zu ei nem allgemeinen Informations-
abend zum Thema ,,Studieren an der SRH Fernhochschule- The Mo-
bile University“ ein. Die Veranstaltung fi ndet am 19. Juli 2017 um 
18.30 Uhr in den Räumlichkeiten des Studienzentrums Lörrach-Zell, 
Constanze-Weber-Gasse 1, 79669 Zell im Wiesental, statt. Der Zu-
gang ist barrierefrei. 
    
Christine Zellerbegleitet als Leiterin des Studienzentrums in Zell seit 
16 Jahren die Studierenden der SRH Fernhochschule auf ihrem Weg 
zu einem erfolgreichen Abschluss. Am 19. Juli informiert sie über 
das berufsbegleitende. fl exible Studien-Modell sowie allgemeine  
Themen rund um ein Fernstudium an der Mobile University. Auch 
spricht sie über spezifi sche Themen wie die Zulassungsvorausset-
zungen. So ist studieren in Baden-Württemberg auch ohne Abitur 
und Fachhochschulreife möglich. Im Anschluss an den Vortrag steht 
Christine Zeller für individuelle Fragen zur Verfügung. 
  
Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenfrei. Um Anmeldung per Mail 
an Christine Zellerunter christi ne.zeller@mobile-university.de wird  
gebeten. 

Agentur für Arbeit

Bundesfreiwilligendienst: Jeder kann mitmachen 
  
Wer sich über die vielfältigen Einsatzbereiche, konkrete Stellen und 
sonstige Rahmenbedingungen zum Bundesfreiwilligendienst infor-
mieren will, hat am Donnerstag, 20. Juli 2017 um 15:00 Uhr in der 
Agentur für Arbeit in Lörrach, Brombacher Str. 2, Berufsinformations-
zentrum (BiZ), Zimmer E.14, die Möglichkeit dazu. Referentin ist Re-
gionalbetreuerin Frau Waltraud Sink vom Bundesamt für Familie und 
zivilgesellschaftliche Aufgaben. 
Der Bundesfreiwilligendienst ist ein Angebot an Frauen und Männer 
jeden Alters, sich außerhalb von Beruf und Schule für das Allgemein-
wohl zu engagieren – im sozialen, ökologischen und kulturellen Be-
reich oder im Bereich des Sports, der Integration sowie im Zivil- und 
Katastrophenschutz. 
Freiwilliges Engagement lohnt sich: Als Freiwillige oder Freiwilliger 
sammeln Sie wertvolle Lebenserfahrung. Als Einsatzstelle profi tieren 
Sie von engagierter Unterstützung. 
  
Die Veranstaltung ist kostenlos und ohne Voranmeldung. 
  
 

In den Sommerferien ins BIZ 

Jede Menge Informationen rund um Arbeit und Beruf 
Umfassende Informationen über Ausbildung, Studium und Beruf 
sind für eine gute Berufswahl unumgänglich. Im Berufsinforma-
tionszentrum (BiZ) in der Lörracher Agentur für Arbeit kann man 
sich ausgiebig über die berufl ichen Möglichkeiten informieren. 
Hier steht ein umfassendes Medienangebot mit einer Vielzahl von 
Informationsmappen, Büchern und Filmen rund um die Welt der Be-
rufe zur Verfügung. 
  
Im „Internet-Center“ kann das World Wide Web für Informationen zu 
allen Fragen rund um Arbeit und Beruf genutzt werden – und das 
kostenfrei. Auf der Homepage der Bundesagentur für Arbeit (www.
arbeitsagentur.de) fi ndet man wichtige Hinweise zur Berufswahl. 
Besonders empfehlenswert ist die Datenbank für Ausbildungs- und 
Tätigkeitsbeschreibungen „BERUFENET“ – das derzeit umfassendste 
berufl iche Selbstinformationssystem in Europa. Die Datenbank für 
Aus- und Weiterbildung „KURSNET“ hält über 2 Millionen Bildungsan-
gebote aus dem schulischen Bildungsbereich im gesamten Bundes-
gebiet bereit. „BEN“ als Berufsentwicklungsnavigator stellt Erwach-
senen umfassende Informationen zu den Themen Berufswechsel, 
berufl icher Aufstieg, Wiedereinstieg in das Berufsleben und Weiterbil-
dung zur Verfügung. Off ene Ausbildungs- und Arbeitsplätze in Betrie-
ben können über die „JOBBÖRSE“ gefunden und ausgedruckt werden. 
Wer sich in seiner Berufswahl noch nicht sicher ist, kann einen Berufs-
interessentest machen, außerdem stehen Internet-Arbeitsplätze mit 
spezieller Software für die Erstellung von Bewerbungen zu Verfügung. 
  
Bei Fragen helfen die MitarbeiterInnen im BiZ gerne weiter. Sich gut 
zu informieren, lohnt sich. Einem späteren Ausbildungs- oder Studi-
enabbruch wegen falscher oder mangelnder Vorinformationen wird 
so wirksam vorgebeugt. 
  
Das BIZ ist montags bis mittwochs von 7:30 bis 15:30 Uhr, am Don-
nerstag von 7:30 bis 18:00 Uhr und am Freitag von 7:30 bis 12:30 Uhr 
geöff net. 
 

Gesundheit &  
Wohlbefinden

AOK Hochrhein-Bodensee stellt aktuelles Ge-
sundheitsprogramm für Herbst und Winter vor 

Stärkung des inneren Gleichgewichts steht im Mittelpunkt 
  
Die AOK Hochrhein-Bodensee hat jetzt ihr neues Kursangebot 
für kommenden Herbst und Winter vorgestellt. Der Schwer-
punkt bei den über 40 Kursangeboten liegt in der Stabilisierung 
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der psychischen Gesundheit. Das eigens für die AOK Baden-
Württemberg entwickelte Kursprogramm „Lebe Balance“ steht 
weiterhin im Programm und soll die Teilnehmer dabei unterstüt-
zen, die persönliche Zufriedenheit und Leistungsfähigkeit und 
damit das Wohlbefi nden langfristig zu stabilisieren. 
  
„Neben den körperlichen Aspekten treten für ein gesundes Leben 
auch immer mehr die psychischen Aspekte in den Vordergrund“, 
sagt Jens Kalchthaler, Leiter des AOK-GesundheitsZentrums in 
Waldshut-Tiengen. Dabei soll die in den vergangenen Jahren stark 
nachgefragte Kursreihe „Lebe Balance“ helfen: In sieben Kursmo-
dulen à 90 Minuten erfahren und erlernen die Teilnehmer, auf ihr 
Inneres zu achten und ihre Lebensweise an dem auszurichten, was 
wirklich wichtig ist. Die Kurse stehen auch für Nicht-AOK-Versicherte 
off en und werden in Waldshut-Tiengen angeboten. 
  
Das neue Kursangebot enthält aber auch die klassischen Präventi-
onsgebiete Bewegung, Entspannung und Ernährung. Bei Letzterem 
bietet die Gesundheitskasse beispielsweise den neuen Kurs „Let‘s 
cook together“ an, eine Anregung für ein Kochevent mit Freunden – 
aber ebenso Kochkurse für Singles oder Kücheneinsteiger. 
  
Das Bewegungsprogramm umfasst verschiedene Angebote für Ver-
sicherte mit Rückenproblemen wie zum Beispiel Pilates, Functional 
Fitness oder Faszientraining, die den Körper kräftigen und gleichzei-
tig in Form bringen. Hinzu kommt das Entspannungsprogramm wie 
etwa Hatha Yoga. 
  
Mehr als 40 verschiedene Kurse stehen bei der AOK Hochrhein-Bo-
densee zur Auswahl. Die Kursbroschüre mit einem Überblick über 
das Gesamtangebot ist in jedem AOK-KundenCenter erhältlich. Die 
Teilnahme ist für alle AOK-Versicherten kostenfrei. Ab sofort können 
die Kurse telefonisch unter Telefon 07751/878–300 oder online unter 
www.aok-bw.de, Rubrik Gesundheit, gebucht werden. 
 
  

Lebenshilfe

Sprechstunden des Jugendamtes, Allgemeiner 
Sozialdienst und Psychologische Beratung 

für Eltern, Kinder und Jugendliche in den Städten und Gemeinden
 
Folgende Sprechstunden werden durchgeführt in folgenden 
Rathäusern:
�� Im Rathaus St. Blasien jeweils 14-tägig donnerstags in den 

ungeraden Kalenderwochen von 10:00 – 12:00 Uhr, 
nächster Termin 20.07.2017

�� Im Rathaus Wehr jeden Montag von 09:00 – 11:00 Uhr
�� Im  Rathaus Görwihl  jeweils am ersten Donnerstag eines 

jeden Monats von 14:30 bis 15:30 Uhr
 

Sprechstunde SKM/Anerkannter Betreuerverein, 
Landkreis Waldshut:   

Die nächste Sprechstunde fi ndet erst am Montag, 11. September 
2017, 14:00 – 14:30 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses St. Blasi-
en, Erdgeschoss statt.
Anmeldung und Information: 07751/8000888 

Selbsthilfegruppe für Angehörige 
von Suizidopfern 

Die Selbsthilfegruppe für Angehörige und Freunde von Suizid-
opfern triff t sich jeweils am ersten Mittwoch im Monat um 
19:30 Uhr in den Räumen des Caritasverbandes Hochrhein, 
Poststraße 1, 79761 Waldshut-Tiengen. 
  
Ansprechpartnerin ist Frau Dagmar Reinker, Tel. 07751/ 2606, 
E- Mail: d-reinker@t-online.de oder 
Caritasverband Hochrhein, Barbara Scholz, Tel. 07751/ 8011-33, 
E- Mail: b.scholz@caritas-hochrhein.de

Wer die Vergangenheit nicht kennt, kann die Gegenwart  
nicht verstehen und die Zukunft nicht gestalten.  Helmut Kohl

Geöffnet jeden Sonn- und Feiertag von 14 bis 16 Uhr
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Haushaltshilfe gesucht 
1 x Woche für 3 - 4 Std. Tel. 07674/8769 

WOHNUNG zu verkaufen  € 63.500,-
53 m² in Todtmoos-Mättle - Top-Zustand - auf 

Wunsch mit Tiefgaragen-Stellplatz - mehr unter 

Tel. 07309 -3000 /  alfred-konrad@t-online.de 

Gutes Essen aus der Metzgerei vom 17.07. bis 22.07.2017
Täglich     Maultaschensuppe                          € 2,90
Wochentag:   Gericht:                                                                             €/Port.                                                                                    
Mo., 17.07.    Bratwurst mit Kartoffelbrei und Gemüse        5,40
Di., 18.07.    Schaschlik mit Reis und Salat                           5,90
Mi.,  19.07.    Wienerle mit Spätzle und Linsen                           5,20
                      Eisbein mit Sauerkraut                          5,00
Do., 20.07.      Zigeunerschnitzel
                  mit Pommes und Salat                             5,80
                         ½ gegrilltes Hähnchen                  3,20
Fr., 21.07.    Putenbraten mit Nudeln und Gemüse               5,80
                    Gegrillte Schweinshaxe                                 4,10
Sa.,   22.07.    Fleischkäse mit Kartoffelsalat                              4,80

Solange der Vorrat reicht. Änderungen vorbehalten.
Zusätzlich bieten wir Ihnen als täglichen Imbiss:

Belegte Brötchen • Frikadellen • Hähnchenkeulen • Fleischkäse 
• Schnitzel • Pommes frites • Grillwurst • Currywurst • Wurstsalat 

Edelbert Waßmer
Rohmatt 28 • 79685 Häg-Ehrsberg • Tel. 07625  98359 • Fax: 98250

Angebot vom 13. - 15. Juli 2017
� Kalbsschnitzel                                                                 1 kg 24,80 €
� Filetspießle                                                            1kg 15,80 €
� Schweinerückensteak natur/mariniert       1 kg 7,60 €
� Mortadella                                                 100 g 0,92 €
� Wienerle                                                    100 g 1,04 €
� Schwartenmagensalat                             100 g 0,89 €
� Bonbel-Käse                                             100 g    1,08 €  

Filiale Zell-Atzenbach                                Filiale Zell Schönauer Str.      Filiale Todtmoos
Tel. 07625/385, Fax: 07625/8559         Tel. 07625/560                       Tel. 07674/393, Fax 07674/8991

@-Mail-Adresse: info@dorfmetzgerei.de

Filiale Todtmoos • Bergleweg 2
geöffnet: Mo., Di., Do., Fr. 8-18 Uhr, Mi., 8-13.30 Uhr,  Sa. 8-13 Uhr

Spartüte 6,00 € vom 17.07. - 19.07.2017
2 Fleischkäse-Cordon bleu  • 200 g Kartoffelsalat • 1 Paar Bauernwürste zum Heißmachen







A Aach 31 32 33
Albbruck 32 33
Allensbach 32 33 34
Auggen 32 33

B Badenweiler 33 34
Ballrechten-Dottingen 32 33
Berg 32 33 34
Bermatingen 32 33
Bingen 31 32 33
Bodman-Ludwigshafen ohne Unterbrechung
Bollschweil ohne Unterbrechung
Bötzingen ohne Unterbrechung
Brigachtal 31 32
Brombach-Haagen-Hauingen 32 33 34
Buchenbach 33 34
Buchholz 31 33 35
Buggingen 30 31
Burgrieden 31 32
Büsingen ohne Unterbrechung

D Dauchingen 31 32 33 34
Deggenhausertal 31 32
Dettighofen ohne Unterbrechung
Dettingen-Wahlhausen ohne Unterbrechung
Dingelsdorf 31 32 33
DO Bärenthal 31 32 33
DO Böttingen 31 32 33
DO Buchheim 31 32 33
DO Fridingen 31 32 33
DO Irndorf 31 32 33
DO Kolbingen 31 32 33
DO Königsheim 31 32 33
DO Mahlstetten 31 32 33
DO Mühlheim 31 32 33
DO Nendingen 31 32 33
DO Neuhausen o.E. 31 32 33
DO Renquishausen 31 32 33
Dogern ohne Unterbrechung

E Ebringen 30 31 32 33
Efringen-Kirchen ohne Unterbrechung
Ehrenkirchen ohne Unterbrechung
Eichsel-Minseln-Adelhausen 32
Eichstetten ohne Unterbrechung
Eigeltingen 32 33
Eisenbach ohne Unterbrechung
Emmingen-Liptingen 31 32 33
Eschach-Schmalegg-Taldorf 31 32 33 34
Eschbach ohne Unterbrechung
Ettenkirch 32 33 34

F Freiamt ohne Unterbrechung
Freiburg-Ebnet 31 32 33 34 35
Freiburg-Hochdorf 31 32 33 34
Freiburg-Kappel 30 31 32 33 34
Freiburg-Lehen 31 33
Freiburg-Munzingen 31 32 33 34

Freiburg-Tiengen 31 32 33 34
Freiburg-Waltershofen 31 33
Frickingen 32 33 34
Friedenweiler 34

G Gailingen 32 33
Gersbach 32 34
Glottertal 32 33
Görwihl ohne Unterbrechung
Gottenheim 30 31
Grafenhausen 31
Grenzach-Wyhlen 32

H Häg-Ehrsberg 32 33
Hallo Bad Krozingen 31 32 33
Hallo Neuenburg 32 33 34
Haltingen 30 31 32 33 34
Hartheim 33 34
Hasel 34
Häusern ohne Unterbrechung
Heiligenberg 32 33 34
Heitersheim 31 32
Herbertingen 31 32
Herbolzheim ohne Unterbrechung
Herdwangen-Schönach ohne Unterbrechung
Herten-Degerfelden 33 34
Hinterzarten ohne Unterbrechung
Höchenschwand ohne Unterbrechung
Hohenfels 31 32 33
Hohentengen 32 33
Horgenzell 33 34
Höri Woche 32 33
Hüfingen 33 34

I Ihringen ohne Unterbrechung
Illmensee 34
Ingoldingen 31 32 33 44
Inzigkofen 34 36
Inzlingen 31 32

J Jestetten ohne Unterbrechung
K Kandern 30 31

Karsau ohne Unterbrechung
Kenzingen ohne Unterbrechung
Kirchzarten 34 35 36
Kleines Wiesental 34
Kluftern 32 33 34
Küssaberg 31 32

L Laufenburg 32 33 34
Litzelstetten 31 32 33 34

M Malterdingen ohne Unterbrechung
March 31 32 33 34
Maulburg 33 34
Meersburg 32 33 34
Mengen 32 33
Merdingen ohne Unterbrechung
Mönchweiler 31 32 33
Mühlhausen-Ehingen 31 32

Mühlingen 31 32
Müllheim 33 34
Münstertal ohne Unterbrechung
Murg 32 33 34

O Oberried 32 34
Orsingen-Nenzingen 31 32
Ostrach ohne Unterbrechung
Owingen 32 33

P Pfaffenweiler 31 32 33
R Radolfzell 32 33 34

Reichenau 33 34
Reute 31 33 34
Rheinhausen ohne Unterbrechung
Riegel 33 34
Rielasingen-Worblingen 31 32
Ringsheim 31 32

S Salem 32 33 34
Sasbach ohne Unterbrechung
Sauldorf 32 33
Schallstadt 32
Schliengen 32 33
Schönau 31 32 44
Schwanau ohne Unterbrechung
Schwörstadt 31 32
Sipplingen 33 34
St.Blasien 32
St.Märgen ohne Unterbrechung
St.Peter ohne Unterbrechung
Staufen 32 33
Stegen 31 33
Steinen 32 33
Steißlingen 32 33
Stockach 31 32 33
Stühlingen 31 32
Sulzburg 32 33

T Titisee-Neustadt 34
Todtmoos 31 32 33

U Überlingen 32 33
Uhldingen-Mühlhofen 32 33 34
Ühlingen-Birkendorf 33
Umkirch 33 34 35

V Vogtsburg 32 33
Vorderes Kandertal ohne Unterbrechung
Vörstetten 31 32 33

W Waldshut-Tiengen 31 32
Wehr 31 32 33
Weisweil 31 32
Wilhelmsdorf 31 32 33
Wolpertswende 31 32
Wutach 32
Wyhl 31 32 33

Z Zell i.W. 32 33 34

Telefon:  0 77 71/ 93 17-11
Telefax:  0 77 71/ 93 17-40

E-Mail:  anzeigen@primo-stockach.de
Homepage: www.primo-stockach.de
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Wir machen Urlaub!



Black forest BrunchBlack forest Brunch
Jeden Sonntag von 1Jeden Sonntag von 100 0000 - 1- 144 00 00 UhrUhr
Mit allem was das Herz begehrt und so viel Saft zu trinken wie Sie wollen 

inklusive 1 großes warmes Getränk für schlappe 13,80 €.
“Schlemmen wie Gott in Frankreich”

und Kinder bis 6 Jahre alt schlemmen bei uns umsonst.
� Völliges Rauchverbot während des Brunches �

wo? Andys Pfeffermühle TodtnauAndys Pfeffermühle Todtnau
Tel. 07671  4 27 - Reservierung erbeten

Seit 21
Jahren

Das neue VHS-Programm Wehr-Bad Säckingen ist da!
In Todtmoos bei folgenden Stellen erhältlich:

Gemeindeverwaltung, Tourist-Info, Sparkasse & Volksbank

Infos: VHS Wehr • 07762 / 808-603
oder www.vhs-wehr.de Geänderte Öffnungszeiten:

Durch einen Kuraufenthalt unserer Mitarbeiterin bedingt
ist unser Ladengeschäft vom 19.07. bis 28.08.2017 

nur vormittags geöffnet.
Wir bitten um Ihr Verständnis.

In Bernau sind wir ganztags unter der Telefon-Nummer:
07675 - 333 oder 848 für Sie erreichbar.

Elektro Faschian GmbH • Todtmooser Str. 71 • 79872 Bernau
Tel.-Nr. 07675/333 oder 848  •  elektrofaschian@t-online.de

Service Blättern Sie online!
Alle Amts-, Mitteilungs- und Infoblätter

online abrufen? www.primo-stockach.de!


